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L. Die Vertragstheorien und ihr Einfluss auf die Lebre vom pouvoir
constituant

Wihrend die rohe Faktizitit und die religiosen Ansitze zur Begriindung
des Staates fiir die moderne Lehre von der verfassunggebenden Macht des
Volkes allenfalls geringe Bedeutung haben, sind die Lehren, die unter dem
Oberbegrift der Vertragstheorien zusammengefasst werden, bis heute sehr
einflussreich. Zu einem deswegen, weil sie es waren, die den traditionellen
Theorien die Grundlage entzogen haben, zu anderem deswegen, weil vie-
le von ihnen mit ihren Inhalten deutliche Anreize fiir die Entwicklung
der modernen Rechtsstaatlichkeit gesetzt haben und in die Richtung der
Doktrin vom Volk als Grund der Macht und somit auch der Verfassung
wiesen.

Der Sieg der Idee, dass die Befugnis, Verfassung und Recht zu schaffen,
beim Volk als Grund und Inhaber der Macht liegt, ist ein Phanomen der
Neuzeit. Die Urspriinge dieser Idee sind allerdings deutlich alter,!°! wie
dies zahlreiche Initiativen des Altertums und des Mittelalters zeigen.!%?
Trotzdem sollen es die Vertragstheorien der Neuzeit sein, die hier als
erstes detailliert erdrtert werden. Diese Theorien bildeten das bevorzugte
Denkmuster vieler sehr einflussreicher Denker, die Begrindungsansitze
fir die staatliche Macht suchten und gleichzeitig danach strebten, die
Voraussetzungen fiir einen gerechten Staat festzulegen.

Wie sich zeigen wird, ist die Lehre von der verfassunggebenden Gewalt
des Volkes in ihrer klassischen Ausprigung dank des Aufeinandertreffens
von Errungenschaften mehrerer Vertragstheorien entstanden und kann
deswegen auch als Kind dieser Theorien bezeichnet werden.!% Fir das
Verstandnis der Doktrin vom pouvoir constituant des Volkes sind deswegen

101 So auch Schneider, Hans-Peter: Verfassunggebende Gewalt, in: HStR, §255,
Rn. 57.

102 Eine detaillierte Darstellung dieser alteren Bestrebungen ist hier nicht moglich.
Eine umfangreiche Darstellung findet sich bei Zwezg, 1909, S. 1f.

103 H-P. Schneider geht hier noch weiter. Seiner Ansicht nach habe die Lehre vom
pouvoir constituant die Theorien vom Gesellschaftsvertrag abgelst; s. Schneider,
H-P, HStR, § 255, Rn. 1. Allerdings ist hier vor Augen zu halten, dass die Theo-
rien vom Gesellschaftsvertrag durchaus moderne Erscheinungsformen haben.
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einige Kenntnisse tiber die Vertragstheorien unentbehrlich. Der Grund
dieser engen Verwandtschaft zwischen den Vertragstheorien und der Leh-
re vom pouvoir constituant ist leicht zu erkennen, da die Ahnlichkeiten
der Gedankenmuster ins Auge fallen. Beide Ansitze helfen, einen Urzu-
stand und dessen Uberwindung zu erfassen sowie diejenigen Faktoren
zu bestimmen, die das geordnete Gemeinwesen ausmachen. Beide sind ge-
eignet, dem Prozess der Verfassungsentstehung und Staatsbildung Rationalitdt,
Stabilitit und Legitimitdt zu verlethen (H-P. Schneider).1%4

Die Gruppe der Vertragstheorien ist sehr heterogen, dennoch ist die
Bezeichnung gut dazu geeignet, den gemeinsamen Nenner dieser Denkan-
sitze zu finden. Alle sehen den Grund der staatlichen Macht in einer
Vereinigung von Menschen mittels eines Vertrages. Das Zustandekommen
dieses Vertrages kennzeichnet den Ubergang von einem Urzustand in
ein staatlich organisiertes Zusammenleben, dessen Regeln durch den Ver-
trag festgelegt werden. Diese Theorien sind geeignet, einerseits staatliche
Machteinrichtungen zu legitimieren, andererseits aber auch das grundle-
gende Machtverhiltnis zwischen Staat bzw. den staatlichen Institutionen
auf der einen und den Menschen auf der anderen Seite zu regeln.

Wegen all dieser Eigenschaften konnen die Vertragstheorien auch bei
der Suche nach der Antwort auf die Frage nach der Legitimitit von moder-
nen Verfassungen und dem Grund ihres Geltungsanspruchs sehr niitzlich
sein — unter der bereits erwahnten Voraussetzung, dass man einige wenige,
aber umso wichtigere Fallstricke vermeidet und die Errungenschaften der
Vertragstheoretiker nicht unreflektiert auf die heutige Verfassunggebung
tbertrigt. Eine Parallele zwischen dem ,Abschluss“ des Gesellschaftsver-
trages und der Ausarbeitung und Verabschiedung einer Verfassungsurkun-
de zu sehen, wire nimlich nur unter Ausblendung wesentlicher Aspekte
der Realitait moglich. Die Mehrzahl der Vertragstheoretiker betrachtet die-
sen ,Vertragsschluss“ jedoch offenbar als conditio sine qua non der staatli-
chen Ordnung'® — eine Annahme, die heute keine akzeptable historische
Hypothese mehr darstellt.'® Auch geht es wahrscheinlich zu weit, die

Deswegen sollten sie nicht als abgelost betrachtet werden. Zeugnis hierfiir lie-
fert insbesondere das einflussreiche Werk von J. Rawis.

104 Schneider, Hans-Peter, HStR, § 255a.2.0., Rn. 1.

105 Als Beispiel hierfir sollen hier die spater zu erorternden Versuche Lockes
dienen, in denen er den Vertragsschluss auf (sehr grofziigig interpretierte)
konkludente Verhaltensweisen der Biirger zuriickfithrt. Isensee verweist darauf,
dass auch fiir Samuel Pufendorf die Entstehung des Staates aus Vertrigen als
historischer Vorgang galt, S. hierzu Isensee, 1992, S. 88.

106 So auch Isensee, 1992, S. 88.
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Situation des Vertragsschlusses in den Theorien als eine idealisierte Form
der Verfassunggebung zu bezeichnen.'"”” Der Mehrheit der klassischen Ver-
tragstheoretiker war der Gedanke einer Verfassungsurkunde im heutigen
Sinne fremd, sie als Verfassungstheoretiker avant la lettre zu bezeichnen,
kame einer Uberdehnung des Begriffs der formellen Verfassung gleich.

In Anbetracht dieser Unterschiede sollten die Vertragstheorien am ehes-
ten als feste Fundamente betrachtet werden, auf denen spitere Genera-
tionen bauen konnten, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der
Praxis. Die Theorien stieffen auf fruchtbaren Boden im Laufe der noch
zu erorternden Revolutionen in England, in der Neuen Welt und schlief3-
lich in Frankreich.'®® Auch fiir den modernen Verfassungsstaat bilden
die Vertragstheorien wichtige Anhaltspunkte. Hierbei ist nicht zwingend
von einem tatsichlichen, in der Vergangenheit stattgefundenen Abschluss
eines irgendwie gearteten Vertrages auszugehen. Lehrreicher ist es, sich auf
jene inhaltlichen Anforderungen zu konzentrieren, die die klassischen Ver-
tragstheorien an den Vertrag stellen.'® Oft werden die Grenzen staatlicher
Macht im Interesse des Schutzes der Beherrschten abgesteckt, grundlegen-
de Institutionen oder Organe des Staates geschaffen sowie den Beherrsch-
ten Rechte gewihrt bzw. die UnverdufSerlichkeit ihrer Rechte anerkannt.

II. John Locke: Mebrheitsprinzip und trust
1. Einfihrung

Das Werk von John Locke (1632-1704) iibte einen kaum zu berschitzen-
den Einfluss auf die Verfassungsgeschichte der westlichen Welt aus. Locke
gilt als der wichtigste politische Denker und Wegbereiter der Glorious Re-
volution in England. Daneben dienten seine Gedanken und auch die durch
diese in Bewegung gesetzten Ereignisse spater den Griindervitern der Ver-

107 So aber Herbst, Tobias: Legitimation durch Verfassunggebung, Nomos Verlags-
gesellschaft, Baden-Baden, 2003, S. 92.

108 Herbst, 2003, S. 92.

109 Sehr kritisch zu diesem Ansatz der Begriindung von Legitimitat Keelimansegg,
Peter Graf: Volkssouveranitit. Eine Untersuchung der Bedingungen demokrati-
scher Legitimitit, Klett, Stuttgart, 1977, S. 104ff. Graf Kielmansegg ist zuzustim-
men, soweit es um die mangelnde politische Durchschlagskraft der Vertragstheo-
rien vor Rousseau geht (auf die er sich bezieht). Allerdings ist hier Herbst
zu folgen, der dieser Kritik das gesamte theoretische Potenzial gegenuberstellt,
welches sich in den Theorien befindet, S. hierzu Herbst, 2003, S. 93.
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einigten Staaten als wichtige Inspiration. Das Schaffen der Framers tbte
wiederum spatestens seit der Franzdsischen Revolution einen bedeutenden
Einfluss in Europa aus, sodass auf diesem Wege Lockes Lehren schnell
wieder ihren Weg in die Alte Welt fanden. Seine Werke gehoren zu den
wertvollsten Errungenschaften der europaischen Staatslehre. Deswegen ist
auf sie in etwas grofferem Umfang einzugehen.

Locke war keineswegs der erste bedeutende britische Vertragstheoreti-
ker. Vielmehr konnte er auf eine reiche Tradition zuriickgreifen und seine
Thesen mithilfe dieser in uberzeugender Weise begrinden. Erwdhnung
verdient hier wegen seiner historischen Bedeutung und wegen des lite-
rarisch wie inhaltlich hohen Niveaus seines Werkes der als Theoretiker
des Absolutismus berihmt gewordene Thomas Hobbes (1588-1679) mit
seinem Hauptwerk Leviathan.!1°

Locke gehort wie Hobbes zu den Vertragstheoretikern, seine Schluss-
folgerungen unterscheiden sich allerdings grundlegend von denjenigen
seines Vorgingers. Wihrend Hobbes als quintessenzieller Verfechter des
machtvollen Staates gilt, fithrt die konsequente Anwendung der Ansich-
ten Lockes in die Richtung einer beschrinkten, an Recht gebundenen
staatlichen Macht und einer starken rechtlichen Position des Individuums
gegeniiber dem Staat.

Lockes politisches Hauptwerk!!'! bilden die Zwei Abhandlungen iiber die
Regierung (Two Treatises of Government).''> Der Titel vermag in die Irre zu
fithren. Es handelt sich bei diesen Abhandlungen nicht um zwei voneinan-
der unabhingige Werke, ihre Bedeutung erschliefSt sich vielmehr dann am
leichtesten, wenn man sie als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet.
Die First Treatise ist gegen die von Locke abgelehnten traditionellen Legiti-

110 Der vollstindige Titel des Werkes lautet Leviathan or the Matter, Forme and Power
of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil, die Erstausgabe erschien im Jahre
1651.

111 Als Philosoph schuf Locke vor allem auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie
bedeutendes. Zum nicht zu unterschitzenden Einfluss dieses Schaffens auf sein
staatstheoretisches Werk s. Rebhm, Michaela: The A.B.C. of Politicks, in: Rehm,
Michaela | Ludwig, Bernd (Hrsg.): Zwei Abhandlungen tber die Regierung, Serie
Klassiker Auslegen, Band 43, Akademie Verlag, Berlin, 2012, S. 9f.

112 Der vollstindige Titel des erstmals 1689 erschienen Werkes lautet Two Treatises
of Government: In the Former, The False Principles, and Foundation of Sir Robert
Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown. The Latter Is an Essay
Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government. Hier soll
schlicht als Two Treatises bzw. als First Treatise und Second Treatise auf das Werk
bzw. auf die jeweilige Abhandlung Bezug genommen werden.
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mationsansatze gerichtet, wihrend er in der Second Treatise seine eigene
Vision einer freien und gerechten Gesellschaft prasentiert.

In der heute nur noch aus historischer Sicht interessanten First Treat:-
se geht Locke davon aus, dass die Herrschaftsordnung nicht durch eine
Berufung auf — wie auch immer geartete — althergebrachte Ordnungen
zu legitimieren sei. So stellt diese Abhandlung eine Auseinandersetzung
mit der These der Legitimation durch Tradition in Form der im England
Lockes verbreiteten Schule des Patriarchalism und Threr zu dieser Zeit
bekanntestem Vertreter, Sir Robert Filmer (1588-1653), dar.113114 Lockes
Pladoyer gegen die aus heutiger Sicht unfreiwillig komisch anmutenden
Thesen des PatriarchalismS war zweifelsohne von hoher Relevanz fiir
seine Zeitgenossen, heute sollte es nur noch als Vorrede zur Second Trea-
tise gelesen werden:!'¢ wahrend die First Treatise zeigt, welche Art von
Legitimationsargumenten Locke ablehnt, schildert die Second Treatise sehr
detailliert seine Vorstellung eines legitimen Gemeinwesens.

113 Nach Filmers Theorie beruhte die Macht des Konigs von England ausschlieflich
auf Gottes Willen und auf Erbschaft. Hierbei ging er so weit, den Stammbaum
des Monarchen bis zum Adam des Alten Testaments zurtickzuverfolgen. Dieser
Aspekt seiner Theorie wurde von Locke besonders deutlich kritisiert und fast
ins Lacherliche gezogen, vgl. First Treatise, Chap I Sect. 1f; zur Rolle und zum
Weltbild von Filmer und des Patriarchalism vgl. ausfihrlich Russell, Bertrand:
Die Philosophie des Abendlandes, Anaconda Verlag, Miinchen, 2012, S. 627f.

114 Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass viele Teile der First Treatise
sich fir den heutigen Leser eher wie eine systematische Kritik des Leviathan
(und nicht wie eine Auseinandersetzung mit Filmers Thesen) lesen. Dies erklart
sich damit, dass Hobbes bis heute als der wohl wichtigste Theoretiker des Abso-
lutismus gilt. Das Werk Filmers reicht nicht ansatzweise an die Tiefgrindigkeit
des Leviathan heran. Trotzdem galt zu Lockes Zeiten Filmers Werk als official
state ideology und musste somit im Zentrum der Auseinandersetzung stehen.
Ironischerweise wire heute Filmers Werk ohne die Two Treatises wohl nur
Experten bekannt, wahrend die Zeit dem Levzathan nicht geschadet hat. Im
Vorwort zu den Two Treatises merkt Locke selbst tiber Filmers Werk an: (...)
there was never so much glib Nonsence (sic!) put together in well sounding English;
vgl. hierzu Rehm, 2012, S. 7f.

115 Der Verzicht auf eine detailliertere Darstellung ist zwei Umstinden geschuldet.
Erstens besitzt der Patriarchalism keinerlei Relevanz fir das vorliegende Thema,
und zweitens ist die First Treatise auf theoretischer Sicht weniger ergiebig. Auch
ist sie von Leidenschaft nicht frei: obwohl Locke auch in ihr mit ausgezeichne-
ter Linienfithrung argumentiert, ist seine Geringschatzung Filmers zwischen
den Zeilen zuweilen erkennbar.

116 Hierfir spricht auch der Umstand, dass Locke gleich zu Beginn der Second
Treatise die in der First Treatise widerlegten Thesen des Patriarchalism kurz
zusammenfasst; S. Second Treatise Chap. I. Sect. 1.
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2. Naturzustand, staatliche Organisation und Gesellschaftsvertrag bei
Locke

Die Second Treatise stellt eine Auseinandersetzung mit der von Locke als
richtig erachteten Herrschaftsform dar.!” Er geht in ihr den herkommli-
chen Weg der Vertragstheoretiker und schildert den Ubergang vom Natur-
zustand in den gesellschaftlich organisierten Zustand. Er malt ein Bild
vom ursprunglichen Zustand, das stark von demjenigen des Leviathan
abweicht.!® Statt der dort gezeichneten dusteren Vision vom Krieg jedes
gegen jeden ist der Zustand ohne Staat und staatlichem Gewaltmonopol
friedlich und stabil. Grund hierfir ist, dass die Beziehungen zwischen den
Menschen durch das ihnen innewohnende Naturrecht geregelt sind.!??

In Folge der Geltung des Naturrechts ist die Gleichheit aller Menschen
prigendes Merkmal des Naturzustandes. Aus dieser Gleichheit folgt wiede-
rum, dass allen die gleichen grundlegenden und unverletzlichen Rechte
zustehen. Locke nennt hier das Recht auf Leben, auf Gesundheit, auf

117 Die Ubersetzung des Begriffs Government im Titel mit Regierung ist sprachlich
zwar prézise, kann inhaltlich allerdings falsch verstanden werden. Locke ge-
braucht den Ausdruck Government als Oberbegriff fiir alle Arten von staatlicher
Gewalt. Als Beispiel spricht er in Sect. 127 der Second Treatise von den established
laws of government. Generell verwendet das Werk viele Begriffe fast synonym fiir
die staatliche Organisation (body politic, civil society, commonwealth, etc.). S.
hierzu auch Siep, Ludwig: Der Zweck des Staates und die Legitimation seiner
Gewalten, in: Rehm, Michaela / Ludwig, Bernd (Hrsg.): Zwei Abhandlungen tiber
die Regierung, Serie Klassiker Auslegen, Band 43, Akademie Verlag, Berlin,
2012, S. 115f; ebendort Rehm, Michaela: Vertrag und Vertrauen, S. 99, 103.

118 Locke schreibt ausfiihrlich tiber den Zustand des Krieges als Gegensatz zum
Naturzustand, offenbar auch mit dem Ziel, sich klar von Hobbes und dessen
System abzugrenzen, Second Treatise, Chap. III., Sect. 16-21; s. hierzu Rehm,
2012, S. 8.

119 Dieses Naturrecht ist bei Locke gottlichen Ursprungs. So begriindet er z.B. die
naturgegebene Gleichheit zwischen den Menschen damit, dass der Herr und
Meister ihrer all (the lord and master of them all) es so bestimmt habe; s. Second
Treatise, Chap. II. Sect. 4; im Einklang hiermit spricht er davon, dass Gott
den Menschen geschaffen habe; s. Second Treatise, Chap. VIL., Sect. 77. Diese
Auffassung von einem naturgegebenen Recht zeugt vom Einfluss der Scholastik
und insbesondere von Thomas von Aquin; s. hierzu Russell, 2012, S. 633; zum
Versuch, eine dem positiven Recht vorhergehende Einteilung von Handlungen
in gut und schlecht und damit ein Naturrecht ohne mythische Geschichte zu
begriinden vgl. ebenfalls Russell, 2012, S. 636; schlieflich generell zur Rolle Got-
tes in Lockes politischer Philosophie Rebm, Michaela: The A.B.C. of Politicks;
in: Rehm, Michaela / Ludwig, Bernd (Hrsg.): Zwei Abhandlungen tber die Regie-
rung, Serie Klassiker Auslegen, Band 43, Akademie Verlag, Berlin, 2012, S. 13f.
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Freiheit sowie auf Eigentum.'?® Neben dieser Gleichheit an Rechten ist
die Freiheit der Menschen die zweite wichtige Folge der Geltung des
Naturrechts. Diese Erkenntnis hat eine wichtige Konsequenz fiir die Legi-
timation samtlicher Machtverhaltnisse: unter frei geborenen und gleichen
Menschen ist eine naturgegebene Unterwerfung des Einen unter den An-
deren ausgeschlossen.'?!

Allerdings sind diese Rechte keinesfalls schrankenlos, sondern kénnen
nur innerhalb von Grenzen ausgeiibt werden, die ebenfalls durch das
Naturrecht gesetzt werden.!?? Fiir besonders wichtige solche Grenzen halt
Locke das Verbot der Selbstschadigung und der Schiadigung anderer Men-
schen,!?3 sowie das allgemeine Gebot der Nachstenliebe.!?4

Neben diesen Rechten gehoren zum Naturrecht auch zwei als Two
Powers bezeichnete, ebenfalls subjektive Rechte, deren Charakter sich stark
von ihnen unterscheidet: das Recht auf Selbsterhaltung, sowie das Recht
auf Bestrafung von Rechtsverletzungen.!?s Das Recht auf Selbsterhaltung
gestattet es, innerhalb der durch das Naturrecht festgelegten Grenzen al-
les zu tun, was der Berechtigte zwecks der Erhaltung seiner selbst und
der anderen Menschen fir richtig halt.'?¢ Das Recht auf Bestrafung von

120 Second Treatise, Chap. II. Sect. 6. Der Begriff property ist bei Locke nicht
deckungsgleich mit dem heutigen zivil- oder verfassungsrechtlichen Eigentums-
begriff. So schreibt er z.B. (...) of their lives, liberties and estates, which I call by
the general name — property (Second Treatise, Chap. IX. Sect. 123.). Der Begriff
kennzeichnet somit eher die Gesamtheit der wichtigsten grundlegenden Rechte
des Menschen. Fir das Eigentum im engen Sinne benutzt Locke haufig die
Begriffe estate oder possession.

121 Second Treatise, Chap. VIIL Sect. 102. Locke lehnt hier auch das (in seiner Zeit
offenbar verbreitete) Argument ab, dass die Sklaverei auf freier Zustimmung
des Versklavten beruhe und deswegen nicht zu beanstanden sei. Er hilt den
Menschen fiir Gottes Eigentum, der deswegen weder tber sein Leben noch tiber
seine Freiheit selbst verfigen konne; s. Second Treatise, Chap. IV. Sect 23; s.
hierzu Rehm, 2012, S. 101.

122 Im Original: within the bounds of the law of nature; Second Treatise, Chap I1. Sect.
4. Diese Formulierung wiederholt Locke fast wortlich an einer spéteren Stelle,
an der er tber den Umfang der Freiheiten des Menschen im Naturzustand
spricht: The first is to do whatsoever he thinks fit for the preservation of himself, and
others within the permission of the law of nature; Second Treatise, Chap. IX. Sect.
128.

123 Second Treatise, Chap II. Sect. 6.

124 Second Treatise, Chap II. Sect. 5.

125 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 128.

126 Im Original: (...) to do whatsoever he thinks fit for the preservation of himself and
others within the permission of the law of nature; Second Treatise, Chap. IX. Sect.
128.
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Rechtsverletzungen ist wiederum das Recht, Vergeltung gegen diejenigen
zu uben, die das Naturrecht brechen.!?” Selbstverstandlich sind auch die
Two Powers nicht schrankenlos, sondern konnen nur innerhalb der vom
allgegenwirtigen Naturrecht festgelegten Grenzen ausgetibt werden.!?® So-
mit ist der Naturzustand ein Zustand der Freiheit, jedoch nicht der Zigel-
losigkeit.'?

3. Die Gewaltenteilung als logische Folge der Uberwindung des
Naturzustandes

Obwohl Lockes Schilderung des Naturzustandes keine Ahnlichkeit mit
dem endlosen Krieg hat, der im Leviathan geschildert wird, ist der Grund,
der eine gesellschaftliche Organisation erforderlich macht, in beiden Sys-
temen der gleiche: das Fehlen von Sicherheit.!3® Allerdings sind die Ur-
sachen dieser Unsicherheit grundverschieden. Wahrend sie im Leviathan
die Folge des Fehlens von rechtlichen Grenzen ist, folgt bei Locke der
Mangel an Sicherheit daraus, dass nicht alle die eindeutigen und klaren,
vom Naturrecht gegebenen Grenzen einhalten und einige Menschen die
Zugellosigkeit der Freiheit vorziehen.!3!

Dieser Mangel an Sicherheit macht drei Institutionen erforderlich: eine
Rechtsordnung (law),'3? eine unabhingige richterliche Autoritit (known

127 Im Original: (...) to punish the crimes committed against that law; Second Treatise,
Chap. IX. Sect. 128.

128 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 128.

129 Im Original: But though this be a state of liberty, yet it is not a state of licence;
Second Treatise, Chap II. Sect. 6.

130 So auch Szep, 2012, S. 119.

131 Second Treatise, Chap II. Sect. 7. Ein haufig gegen Locke vorgebrachter Kritik-
punkt ist, dass er den vom Naturrecht geleiteten, im Naturzustand lebenden
Menschen als gut bezeichnet, es jedoch trotzdem fiir moglich hile, dass die-
ser gegen das Naturrecht verstof3t (s. hierzu z.B. Russell, 2012, S. 636). Dieser
Widerspruch lisst sich auflésen, wenn man das Naturrecht nicht als ein den
Menschen in jeder Lebenslage leitendes System an Regeln vorstellt, sondern als
ein ihm innewohnendes Streben nach dem Rechten. Dies entspricht auch dem
Menschenbild des Christentums, welches — wie bereits erwihnt — die Grundlage
von Lockes Philosophie bildet; a.A. offenbar Siep: er fihrt die schlechte Seite
der Natur des Menschen im Lockeschen System auf das Laster des Strebens nach
Mebr zuriick; s. Szep, 2012, S. 121f.

132 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 124; die etwas freie Ubersetzung des Begriffs
law soll veranschaulichen, dass Locke keinesfalls die Existenz eines ungeschrie-
benen (Natur-)Rechts und somit von Gesetzen (laws) in Zweifel zieht, sondern
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and indifferent judge),'33 sowie eine Macht, die die Entscheidungen die-
ser richterlichen Autoritit durchsetzt (power to back and support the sen-
tence). 134

Grund fiir die Erforderlichkeit der Rechtsordnung (und damit faktisch
auch eines Gesetzgebers) ist nicht das Fehlen von Verhaltensregeln, verfugt
der Lockesche Naturzustand doch tiber Regeln in Form des Naturrechts.
Allerdings neigt der von seinen Interessen und Leidenschaften verblendete
Mensch dazu, von diesen ungeschriebenen, vom Naturrecht festgelegten
Gesetzen zu seinen eigenen Gunsten abzuweichen. Hierzu gesellt sich die
fehlende Bereitschaft des Menschen, sich fiir die Erlangung von Kenntnis-
sen des Naturrechts anzustrengen.!3S Abhilfe kann hier nur eine Legislativ-
autoritit schaffen, die unabhingig ist und das allgemeingultige Naturrecht
findet, um es in Gesetze zu fassen.

Auch die Erforderlichkeit einer unabhingigen richterlichen Autoritit
hat ihren Grund in der Fehlbarkeit des Menschen. Diese Fehlbarkeit kann
dazu fihren, dass er in den ihn personlich betreffenden Angelegenheiten
allzu streng urteilt. Ist er zudem nicht nur Richter, sondern auch Vollstre-
cker seines eigenen Urteils, kdnnen ihn seine Rachsucht und sein Drang
nach Vergeltung noch stirker dazu verleiten, ein ungerechtes Urteil zu
fillen.136

Aus dhnlichen Grinden ist schlieflich auch eine unabhingige Exekutiv-
macht erforderlich, die die Gesetze bzw. die Urteile der Richter vollstreckt.
Zu der Neigung des Menschen zur Maflosigkeit in eigenen Angelegenhei-
ten kommt hier als zweiter Grund hinzu, dass die Durchsetzung eines
Urteils auf eigene Faust fir die meisten Menschen ein gefihrliches Unter-
nehmen und fir die Schwicheren sogar eine Unmdoglichkeit darstellen
wirde.!37

Diese drei Institutionen schafft die Gemeinschaft mittels des Gesell-
schaftsvertrages. Hier wird erkennbar, dass fiir Locke die Trennung der
Institutionen und ihrer Gewalten mehr darstellt als ein nutzliches Mittel,
das fiir den Schutz der Individuen forderlich ist. Sie ist mithin die einzige
Moglichkeit, die Sicherheit des Menschen zu Gewahrleisten — in zweierlei
Hinsicht: vor den Ubergriffen der anderen Menschen einerseits und vor

vielmehr das Fehlen amtlicher und offiziell durchsetzbarer Vorschriften im
Naturzustand bemangelt.

133 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 125.

134 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 126.

135 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 124.

136 Second Treatise, Chap. IX. Sect. 125.

137 Siep, 2012, S.121.
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dem Ubergriff einer der Gewalten in den Machtbereich einer anderen
Gewalt andererseits.

Dieser zweite Aspeke ist der vielleicht wichtigere. Sind die Gewalten
nicht sorgfiltig voneinander getrennt, fithrt dies frither oder spater zum
gegenseitigen Eingriff in die jeweiligen Kompetenzbereiche. Folge eines
solchen Eingriffs ist wegen der Fehlbarkeit des Menschen fast zwingend
ein Machtmissbrauch oder zumindest ein unerwiinschter Zuwachs der
Macht eines der Machtzweige und damit auch des Staates gegentiiber dem
Burger. Locke halt diese staatliche Macht verglichen mit den Ubergriffen
der Menschen fiir die groflere Gefahr.!3® Zwar hat der Mensch primir
zwecks Abwehr der Angriffe anderer Menschen den Naturzustand verlas-
sen, allerdings macht diese Entscheidung fiir ihn keinen Sinn, wenn er
sich im nunmehr gesellschaftlich organisierten Zustand einer neuen, noch
groferen Gefahr ausgesetzt sieht: der Gefahr, die von einer ungezigelten
Staatsmacht ausgeht. Diese Macht ist deswegen deutlich gefihrlicher, weil
die Kraftreserven des Herrschers (d.h. der Staatsmacht) diejenigen eines
herkommlichen Birgers erheblich Gbersteigen. Locke macht hier keinen
Hehl daraus, dass er auch den Monarchen fiir nicht frei von menschlichen
Mingeln halt und es deswegen ablehnt, dass dieser mehrere Machtzweige
in seiner Hand vereinigt.'?® Uberschreitet der Herrscher das Gesetz und
somit auch das Naturrecht, kann er durch den Missbrauch seiner Macht
erhebliche Schaden anrichten.4?

Da der Mensch durch sein Bedtirfnis nach Sicherheit und nach einem
Schutz vor Ubergriffen genau dieser Art dazu motiviert wurde, den Na-
turzustand zu verlassen und in der staatlich organisierten Gesellschaft zu
leben, liegt die Schlussfolgerung auf der Hand. Fir den Menschen besteht
demnach keine Veranlassung, in einen Gesellschaftsvertrag einzutreten,
der die Gewalten nicht voneinander trennt, da in einem so geschaffenen
Gemeinwesen jederzeit ein Ubergriff seitens des Staates droht. Vielmehr
wird der Mensch nur dann eine Entscheidung fiir ein Leben in einer

138 Berihmt geworden ist die Passage der Second Treatise, in der Locke denjeni-
gen, der vor anderen Menschen, aber nicht vor der ungebremsten Staatsmacht
Angst hat, mit einem Menschen vergleicht, der sich vor Mardern und Fiichsen
furchtet, sich dabei aber dem Lowen zum Fraf vorwirft; Second Treatise, Chap.
VII. Sect. 93.

139 Vgl. Second Treatise, Chap. II. Sect. 13.

140 Filmer und seine Anhinger vertraten hier die (heute befremdlich anmutende)
These, dass es fiir den absoluten Monarchen schon begriffslogisch unméglich
sei, Gewalt ohne Recht auszutiben, da er iber dem Gesetz stehe und somit nicht
an dieses gebunden sei; vgl. Rehm, 2012, S. 96.
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organisierten Gemeinschaft treffen, wenn diese fur ihn stirkeren Schutz
und somit giinstigere Bedingungen fiir die Entfaltung seiner Freiheit bie-
tet als der Naturzustand. Aus seiner Freiheit folgt zudem, dass er nicht ge-
zwungen werden kann, Bewohner eines Staates zu bleiben, der ithm diese
Bedingungen nicht gewihrleisten kann. Auf die heutigen Verhiltnisse
tbertragen bedeutet dies, dass ein Staat, der hierzu nicht fihig oder nicht
willig ist, die Zustimmung seiner Biirger verliert und illegitim ist.!4!

4. Das Mehrheitsprinzip und die Grenzen der Legislativmacht

Im Gefiige der drei Gewalten spielt fiir Locke die Legislative eine besonde-
re Rolle. Sie ist den anderen beiden Gewalten zwar nicht ibergeordnet,
nimmt aber trotzdem eine hervorgehobene Stellung ein. Ein bedeutender
Teil der Second Treatise ist den Fragen im Zusammenhang mit der Stel-
lung und den Aufgaben des gesetzgeberischen Organs gewidmet.'#? Locke
erkennt hier die Unverzichtbarkeit des Mehrheitsprinzips, aber auch die
Gefahren, die von einer Mehrheit im Legislativorgan ausgehen konnen.
Trotz seiner Vision vom Staat mit beschrankter Macht verkennt Locke
nicht, dass auch solch ein Staat tiber ernst zu nehmende Macht gegentiber

141 So auch Rehm, 2012, S.101; Locke formuliert wie folgt: But though men when
they enter into society give up the equality, liberty, and executive power they had
in the state of Nature into the hands of the society, to be so far disposed of by the
legislative as the good of the society shall require, yet it being only with an intention
in every one the better to preserve himself, his liberty and property (for no rational
creature can be supposed to change his condition with an intention to be worse),
the power of the society or legislative constituted by them can never be supposed to
extend farther than the common good, but is obliged to secure every one’s property by
providing against those three defects above mentioned that made the state of Nature so
unsafe and uneasy; Second Treatise, Chap. IX. Sect. 131.

142 Es entsteht der Eindruck, dass Locke im Legislativorgan das Zentrum der staat-
lichen Macht sieht. Diese besondere Beachtung der Legislative erklirt sich his-
torisch mit der eklatanten Missachtung der Rechte des englischen Parlaments
durch die Stuarts. Die Whigs, die in den Jahren 1679, 1680 und 1681 die
Wahlen fiir das Unterhaus gewannen, versuchten dreimal vergebens, die sog.
Exclusion Bill durchzusetzen und so die Thronbesteigung des Duke of York
zu verhindern. Dieser bestieg dennoch im Jahr 1685 als James II. den Thron,
was fiir das Parlament eine offene Demiitigung darstellte. So ist verstindlich,
dass Lockes besonderes Augenmerk der Stellung der Legislative galt; s. hierzu
Rebm, 2012, S. 2. Trotzdem fallt es schwer, von einer “Uberordnung” der Legis-
lative zu sprechen, da die drei Machtzweige sich ergidnzen und gleichberechtigt
zusammenarbeiten mussen; a.A. Rehm, 2012, S. 104.
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dem Birger verfigt. So bezeichnet er den Staat als one body politic und
macht damit erkennbar, dass dieser neue dffentlich-rechtliche Korper et-
was anderes darstellt als die Summe seiner Mitglieder, die sich ihrerseits
in den Korper eingliedern (incorporate).'® Eine Folgeerscheinung dieser
Eingliederung in den Korper ist das Mehrheitsprinzip. Der Mensch nimmt
gegeniber allen anderen Mitgliedern der Gemeinschaft die Verpflichtung
auf sich, sich dem Willen der Mehrheit zu figen, d.h. dessen bindende
Wirkung anzuerkennen.!# Fir Locke ist diese Verpflichtung notwendi-
ge Folge des Ubergangs in die organisierte Gemeinschaft, da ohne die
Bindewirkung der Mehrheitsbeschliisse die Gemeinschaft als solche nicht
handlungsfahig wire und deswegen im Vergleich zu dem Leben im Natur-
zustand keine Vorteile bieten wiirde.' Wiirden durch den Gesellschafts-
vertrag keine neuen Verpflichtungen zusitzlich zu denen entstehen, die
der Mensch sich selbst auferlegt, wiren dessen Auswirkungen faktisch
nicht splrbar.146

Locke halt das Mehrheitsprinzip somit nicht zwingend fiir einen Segen,
sondern eher fir ein notwendiges Ubel des organisierten Zusammenle-
bens, das aus dem Grund der faktischen Unmoglichkeit der Einholung
einer einstimmigen Entscheidung tber simtliche Fragen zu ertragen ist.'4”
Er erkennt, dass die mit diesem Prinzip verbundenen Einschrankungen
sehr bedeutend sind. Der Mensch, der das Leben in der Gemeinschaft
demjenigen im Naturzustand vorzieht, Gbertrigt all seine Macht auf die

143 So i.E. auch Rehm, 2012, S. 99, die das Verb incorporate mit einverleibt ibersetzt
und somit diesen Effekt der Gemeinschaft bzw. des Staates fiir noch starker hilt.

144 Im Original: every man, by consenting with others to make one body politic under
one government, puts himself under an obligation to every one of that society to
submit to the determination of the majority, and to be concluded by it; Second
Treatise, Chap. VIIIL. Sect. 97.

145 Im Original: or else this original compact, whereby be with others incorporates into
one society, would signify nothing; Second Treatise, Chap. VIIL. Sect. 97; Locke
vergleicht die Gemeinschaft mit einem lebenden Korper, der sich nur in eine
Richtung bewegen kann und sagt, dass dies zwingend die Richtung sein muss,
in die die grofte Kraft (sprich: die Mehrheit) ihn zieht; Second Treatise, Chap.
VIIIL. Sect. 96.

146 Im Original fragt Locke: For what appearance would there be of any compact? What
new engagement if he were no farther tied by any decrees of the society than he himself
thought fit and did actually consent to?; Second Treatise, Chap. VIIL. Sect. 97.

147 Second Treatise, Chap. VIII. Sect. 98.
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Mehrheit der Mitglieder der Gemeinschaft, sofern dies fiir die Erreichung
der Ziele der Gemeinschaft erforderlich ist.148

Hilt man vor Augen, dass der Eintritt in die Gemeinschaft auf einer
freien Entscheidung des Menschen beruhen muss, hat diese Auffassung
von der Mehrheitsherrschaft als notwendigem Ubel zwei schwerwiegende
Folgen. Erstens darf die Macht der Mehrheit, d.h. die Bindewirkung der
Mehrheitsentscheidungen nur so weit reichen, wie dies fiir die Erreichung
der Ziele der Gemeinschaft erforderlich ist. Zweitens mussen die Mehr-
heitsentscheidungen der wahrhaftigen Mehrheit der Abstimmungsberech-
tigten zurechenbar sein.!'#

Zweites erscheint wie eine Selbstverstindlichkeit, beinhaltet allerdings
eine sehr wichtige Forderung: diejenige nach dem gleichen Gewicht der
Stimmen aller an der Mehrheitsentscheidung beteiligten Menschen. Mit
anderen Worten muss jeder die Chance dazu haben, zusammen mit ande-
ren die Mehrheit der Stimmen zu erlangen und so die Marschrichtung
des politischen Korpers zu andern, die die frithere, nunmehr unterlegene
Mehrheit zuvor vorgegeben hat.

Dieser Grundsatz kann in der Praxis nicht uneingeschrinkt durchgehal-
ten werden. Insbesondere im Falle von Wahlsystemen mit Verhaltniswahl-
recht kann praktisch nicht ausgeschlossen werden, dass das Gewicht der
Stimmen der Birger sich abhingig von den Wahlkreisen voneinander un-
terscheidet. Dennoch sind Grenzen feststellbar, bei deren Uberschreitung
dem Birger nicht mehr zugemutet werden kann, den Willen einer nur
noch formellen Mehrheit zu respektieren, die tGber keinen Ruckhalt in
Form einer tatsichlichen, auch zahlenmifiigen materiellen Mehrheit in
der Bevolkerung verfiigt.

Ubertrigt man diese Grundsitze auf die Verhiltnisse eines modernen
parlamentarischen Staates, ergibt sich, dass vom Biirger nicht erwartet
werden kann, sich dem Willen der Mehrheit zu figen und der Marschrich-
tung des Korpers zu folgen, wenn diese Mehrheit nicht oder nicht mehr

148 Im Original: Whosoever, therefore, out of a state of Nature unite into a community,
must be understood to give up all the power necessary to the ends for which they unite
into society to the majority of the community; Second Treatise, Chap. VIIL Sect. 99.

149 Hier ist anzumerken, dass der Begriff der Mehrheit nicht in jedem Zeitalter mit
der Mehrheit der Stimmen aller volljahrigen Staatsangehorigen gleichzusetzen
war. Locke selbst hielt nur Ménner fiir abstimmungsberechtigt. Am treffends-
ten ist es wohl, den Lockeschen Mehrheitsbegriff mit der Stimme der Mehrheit
aller zur Abstimmung berechtigten Menschen gleichzusetzen. Zur Widerlegung
des haufig vorgebrachten Einwandes, Locke habe das Ziel verfolgt, Besitzlose
von den politischen Rechten auszuschliefen vgl. Rehm, 2012, S. 107f.
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vorhanden ist. Insbesondere ist es inakzeptabel, wenn eine temporire
Mehrheit — und sei sie noch so stark — ihre Macht dafiir verwendet, die von
ihr bevorzugte Marschrichtung des Korpers auch fiir zukinftige Zeiten zu
zementieren, in denen sie eventuell nicht mehr die Mehrheit darstellt.
Wirde dieser unerwiinschte Fall eintreten und wiirden eingeschlagene
Marschrichtung und Wille der Mehrheit voneinander abweichen, hitte
dies fatale Folgen fir die Legitimitit des Gemeinwesens. Statt der (ohne-
hin unangenchmen) Akzeptanz des Willens der ihn tberstimmenden
Mehrheit wiirde vom Biirger nunmehr erwartet werden, dass er sich staat-
licher Macht fugt, die nicht Gber Rickhalt in der Bevolkerung in Form
einer tatsichlich vorhandenen Mehrheit verfiigt. In solch einem Fall l6sen
sich die fir die Legitimitit so wichtige Akzeptanz und Anerkennung der
staatlichen Entscheidungen in Luft auf.!5°

5. Das Vertrauensprinzip bei Locke

Vervollstindigt werden Lockes Ausfiihrungen zur Rolle und Bedeutung
des Mehrheitsprinzips vom Vertrauensprinzip, das in der Second Treatise
ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Weisen erstere in die Richtung der
modernen Mehrheitsdemokratien, sind in diesem Vertrauensprinzip die
Spuren eines Grundsatzes zu sehen, der fiir die heutigen Demokratien
ebenso wichtig ist: dem Erfordernis des getragen Werdens der Macht
durch den Willen des Volkes, des abhingig Seins der staatlichen Macht
von der Zustimmung der Beherrschten.

Im System der Second Treatise ist das Vertrauen (trust) das Mittel, mit-
hilfe dessen die Biirger die politische Gewalt der Regierung anvertrauen.
Dieser Akt der Gewihrung des Vertrauens ist hierbei streng von dem

150 Hier sei angemerkt, dass trotz der Bedeutung der Mehrheitsbeschliisse Locke
keinesfalls als bedingungsloser Anhédnger einer Herrschaft der Mehrheit angese-
hen werden darf. Gerade das angesprochene Naturrecht stellt die wichtigste
Beschriankung fiir die Titigkeit des Gesetzgebers dar. Dessen Titigkeit erschopft
sich in der Erkundung und Kodifizierung des bereits vor ihm existierenden Na-
turrechts. Neben der bereits ausgefithrten unbedingten Aufgabe, Freiheit und
Gleichheit der Biirger zu schiitzen, konkretisiert Locke die Anforderungen, die
das Naturrecht stellt, fiir die Legislative recht detailliert: diese muss nach 6ffent-
lich bekanntgemachten, festen Gesetzen (promulgated established laws) regieren,
welche keinen anderen Zweck verfolgen diirfen, als dem Wohl des Volkes (good
of the people) zu dienen. Zusitzlich darf die Legislative keine Steuern ohne
die Zustimmung des Volkes erheben und ihre eigene gesetzgeberische Macht
keinem anderen tibertragen; Second Treatise, Chap. XI. Sect. 142.
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urspranglichen Vertrag (original compact)’>' zu unterscheiden. Wahrend
der letztere dazu dient, die Gewalt der Gesamtheit der Individuen an die
Gemeinschaft zu Gbertragen, ist es die Gewdhrung des Vertrauens, durch
welches die Regierung dazu ermachtigt wird, diese Gewalt im Namen
und im Interesse der nunmehr zur Gemeinschaft vereinigten Individuen
auszuiiben. Dieses Vertrauen wird der Regierung nicht permanent und
auch nicht bedingungslos ibertragen. Eher ist die Beziehung zwischen den
Individuen und dem Staat mit einem fiduziarischen Verhiltnis vergleich-
bar.!52 Die Regierung fungiert als eine Art Treunehmerin der Gesellschaft.
Alle Macht im Staate beruht somit auf dem Vertrauen der Beherrschten,
die die Regierung somit auch stirzen konnen, wenn diese das ihr entge-
gengebrachte Vertrauen enttauschen sollte.!s3

Diese Konstruktion bringt gegentber einem vertraglichen Verhiltnis
zwischen Menschen und Regierung zwei wichtige Vorteile fiir die Be-
herrschten. Ein herkémmliches Vertragsverhiltnis wiirde die Pflichten der
Regierung zwar klar bestimmen, allerdings nur mit den im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses herrschenden Umstianden als Geschaftsgrundlage. Locke
betont jedoch mehrere Male die Abhingigkeit der staatlichen Handlungen
von der Erfahrung und dem Vertrauen der Beherrschten.!* Wirde ein
Regierungsvertrag geschlossen werden, der die Rechte und Eingriffsbefug-
nisse der staatlichen Macht auf Grundlage dieser Umstinde klar definiert,
wiirde im Falle der Anderung derselben die Gefahr bestehen, dass diese
ihre Rechte und Pflichten zwar formell einhilt, jedoch trotzdem nicht
im Interesse der Gemeinschaft handelt. Im Falle neuer, nie dagewesener
und deswegen im Regierungsvertrag nicht berticksichtigter Formen des
Machtmissbrauchs bestiinde keine Mdglichkeit, die formell vertragsmifig
handelnde Regierung zur Verantwortung zu zichen. So ist die scheinbare
Schwiche, die von der fehlenden Festlegung von Rechten und Pflichten

151 Second Treatise, Chap. VIIL Sect. 98.

152 Locke selbst spricht von fiduciary power, Second Treatise, Chap. XIII. Sect. 149.

153 Im Original: [...] yet the legislative being only a fiduciary power to act for certain
ends, there remains still in the people a supreme power to remove or alter the legislati-
ve, when they find the legislative act contrary to the trust reposed in them; Second
Treatise, Chap. VIIL. Sect. 149; vgl. auch Rehm, 2012, S. 102.

154 Locke spricht davon, dass gerade die Ubergriffe der Macht die Gesellschaft dazu
bewogen hatten, die zu ihrem eigenen Schutz erforderlichen Manahmen zu
treffen: [...] men found it necessary to examine more carefully the original and
rights of government, and to find out ways to restrain the exorbitances and prevent
the abuses of that power, which they having entrusted in another’s hands; Second
Treatise, Chap. VIIL. Sect. 111; s. auch Rehm, 2012, S. 103.
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ausgeht, in Wirklichkeit die Stirke des Vertrauensprinzips. Sie erlaubt es
der Gemeinschaft, durch Gewihrung oder Entziehung des Vertrauens fle-
xibel auf das Verhalten der Regierung im Lichte der sich wandelnden und
oft uberraschenden Lebensumstinde zu reagieren.!>S Der zweite Vorteil
des Vertrauensprinzips in Lockes Welt ist es, dass so der Gemeinschaft kei-
ne Pflichten gegentiber dem Staat auferlegt werden, wie dies im Falle eines
gegenseitigen Vertrages der Fall sein konnte. Eine ,Pflicht zum Gehorsam*®
hat in Lockes Welt nichts zu suchen. Vielmehr wird durch das Erfordernis
des trust ein einseitiger Kontrollmechanismus etabliert.!5¢

Dieses Erfordernis von #rust kann nicht uneingeschriankt auf die Anfor-
derungen eines heutigen Rechtsstaates ibertragen werden. Insbesondere
ist der trust, den die Gemeinschaft der Staatsmacht entgegenbringt, nicht
deckungsgleich mit dem Vertrauensprinzip der modernen Demokratien,
etwa mit der Gewahrung bzw. der Entzichung des Vertrauens durch die
Legislative.!”

Dennoch ist der Kern von Lockes Gedanken bis heute aktuell. Die
Regierung hat gegentber der Gemeinschaft eine Bringschuld, und sie
muss es in jedem Zeitpunkt nachweisen kdnnen, dass sie des Vertrauens
wiirdig ist.'5® Ubertrigt man diese Forderung auf die Verhaltnisse eines
modernen Verfassungsstaates, kristallisiert sich sofort eine Minimalvoraus-
setzung heraus. Der Gemeinschaft (sprich: den Wahlberechtigten) muss
demnach eine angemessene und nicht nur formelle Moglichkeit dazu ge-
geben werden, der von ihr priferierten politischen Kraft ihr Vertrauen
auszusprechen und ihr dieses wieder zu entziehen. In der Realitit erfolgt
dies durch die regelmafig stattfindenden Wahlen, mithilfe welcher die
Zusammensetzung der Legislative beeinflusst werden kann. Die gewahlte
Legislative muss tber einen angemessenen Spielraum verfiigen, um die
Lebensverhaltnisse entsprechend der durch #rust verliehenen Vollmacht zu
gestalten, die ihr von der Gemeinschaft gewahrt wurde. Nur bei Vorliegen
dieser Voraussetzung kann den Machthabern bei Ablauf der Legislaturpe-

155 Rebm, 2012, S.103.

156 So wortlich Rehm, 2012, S. 105.

157 Bei Lockes Ausfithrungen zum Vertrauensprinzip ist erneut deutlich erkennbar,
wie stark die politische Realitit der Second Treatise den Stempel aufgedriickt
hat. Lockes Ablehnung der absolutistischen Bestrebungen fillt ins Auge, und
er sicht im Trust das Mittel zur Mafregelung der Stuarts durch das Volk. So ist
Locke der Meinung, dass im Falle eines Vertrauensbruchs der Konig schlicht
yaufhort, Konig zu sein“, mithin sich selbst entthront (dethrones himself); Second
Treatise, Chap. XIX. Sect. 222., Rehm, 2012, S. 105.

158 Rebm, 2012, S.105.
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riode durch die Wahler das Vertrauen wieder entzogen und ihnen so —
sehr roh ausgedriickt — die Quittung fiir ihre Leistungen erteilt werden.

6. Fazit zu Locke

Lockes Zeitgenossen lasen die Two Treatises als Antwort auf die politischen
Herausforderungen ihrer Zeit. Insbesondere die Second Treatise stellt je-
doch deutlich mehr dar. Sie ist ein abstrakt-theoretisches System fir die
Legitimierung von staatlicher Herrschaft und enthilt Erkenntnisse, die
innerhalb des von der europaischen Rechtskultur umrissenen Kreises An-
spruch auf Allgemeingiltigkeit erheben konnen. Grund hierfir ist, dass
Locke seine Ablehnung der Willkirherrschaft nicht nur sehr sorgfiltig,
sondern auch auf einem hohen Niveau der Abstraktion begriindet. Locke
lasst seine umfangreichen erkenntnistheoretischen Kenntnisse in sein poli-
tisches Werk einflieSen und stellt seine staatstheoretischen Ansichten auf
ein logisch fest begrindetes Fundament.'s?

Dies macht es nicht nur méglich, sondern auch erforderlich, die Second
Treatise als ein in die Zukunft weisendes Werk zu lesen, dessen wichtigs-
ter Punkt bis heute wohl die Aussage bleibt, dass nicht nur generell die
Begrenzung von staatlicher Macht, sondern auch speziell die Trennung
der Machtzweige Voraussetzungen sind, ohne die ein moderner demokra-
tischer Staat nicht legitim sein kann.'®® Locke spricht hier zwar von der
Fehlbarkeit des absoluten Monarchen, wobei ihm unzweifelhaft das Nega-
tivbeispiel der Stuarts vor Augen schwebt,'®! warnt in der Second Treatise
jedoch generell vor der abstrakten Gefahr, die von der Vereinigung der
Machtzweige und allgemein von einer konzentrierten, nicht an Gesetze ge-
bundenen Staatsmacht ausgeht. Inhaber dieser Macht muss selbstverstand-
lich nicht zwingend ein absoluter Monarch sein.

Dieser Gedanke der Machtbegrenzung als Voraussetzung gerechter
Herrschaft ist selbstverstindlich élter als die Two Treatises. Auch ist Locke
nicht zwingend der erste Denker, der diese Machtbeschrinkung mittels
einer Trennung der Machtzweige (oder allgemeiner ausgedriickt: durch

159 Wie solide diese Fundamente sind, erschliefSt sich dann, wenn man Filmers oft
emotional und historisierend anmutende Argumentation liest und diese mit der
scharfen Logik vergleicht, mit der Locke antwortet.

160 Auch Rebm, 2012, S.9.

161 Sehr deutlich der Ausspruch absolute monarchs are but men; Second Treatise,
Chap. II. Sect. 13.
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eine Verteilung der Macht auf mehrere Schultern) realisieren will. Trotz-
dem beinhalten die Two Treatises einen Gedanken, der eine wichtige Rolle
in der europaischen Entwicklung spielen sollte: es sind nicht nur Erwa-
gungen der Moral oder der Zweckmafigkeit, die fiir diese Trennung der
Machtzweige sprechen, sondern vielmehr dieselben Argumente, die die
Menschen dazu bewegen, vom Leben im Naturzustand in dasjenige in
einer organisierten Gesellschaft tiberzutreten. Die Trennung von Legislati-
ve und Exekutive und das Verbot des Richters in eigener Sache sind bei
Locke nicht nur Mittel zum Zweck der Machtbeschrinkung, sondern auch
Voraussetzungen, ohne deren Vorliegen der Ubergang in die organisierte
Gesellschaftsform keinen Sinn macht und die Staatsmacht deswegen nicht
legitim sein kann.

Zu der Gewaltenteilung als conditio sine qua non einer gerechten Herr-
schaft gesellt sich die Forderung nach der Moglichkeit der Kontrolle der
Macht durch die Beherrschten und ihrer Teilnahme an der Gestaltung der
Lebensverhaltnisse. Diese Forderung findet bei Locke ihren Ausdruck im
Vertrauensprinzip und in den umfangreichen Ausfihrungen zum Mehr-
heitsprinzip. Obwohl es zu weit ginge, in Locke einen Wegbereiter der
Volkssouveranitat zu sehen, ist erkennbar, dass ihm eine staatliche Einrich-
tung als erstrebenswert vorschwebt, in der die Macht den Mitgliedern
des corpus politicum zukommt und in welcher neben deren Freiheit und
rechtlicher Gleichheit die gleichberechtigte Teilnahmemoglichkeit am 6f-
fentlichen Leben einen der wichtigsten Werte darstellt.

Das Nebeneinander von praktisch nicht unrealisierbaren Vorschligen
und klarer, logischer Argumentation sorgt dafiir, dass die Second Treatise
bis heute nichts an Aktualitit eingebifft hat. Locke ist ein Kind seiner
Zeit und antwortet auf eine bestimmte historische Situation, sein Werk
ist jedoch nicht nur fiir diese relevant. Politische Macht neigt stets dazu,
tbergriffig zu werden, und in allen Situationen, in denen dies droht, ist
die Second Treatise ein wertvoller Kompass.!6?

Lockes Werk wird heute meist der Stromung des klassischen Liberalis-
mus zugeordnet, allerdings haben die obigen Ausfithrungen gezeigt, dass
er deutliche Grenzen fiir die Freiheit des Menschen sieht und ihm im Ein-

162 Das berithmteste historische Beispiel hierfiir ist die US-Amerikanische Unab-
hangigkeitserklirung, in deren § 2 sich die wichtigsten Punkte der Lehre Lockes
fast notengetreu wiederfinden: die Idee der dem Menschen innewohnenden un-
verduferlichen Rechte, die Zustimmung der Beherrschten als Quelle staatlicher
Legitimation, das Widerstandsrecht sowie die Pflicht des Staates, dem Wohl
seiner Birger zu dienen; s. hierzu Rehm, 2012, S. 12.
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klang mit seiner Auffassung vom Inhalt des Naturrechts eine Freiheit in
Verantwortung und keine Ziigellosigkeit vorschwebt. In der Zustimmung
durch die Beherrschten sieht Locke eine notwendige, allerdings keinesfalls
die einzige Voraussetzung legitimer staatlicher Herrschaft.'®* Zu dieser
Zustimmung muss sich die Ubereinstimmung mit den Grundsatzen des
Naturrechts gesellen. Diese beiden stark vom naturrechtlichen Gedanken
gepragten Schliisse beinhalten die fir das vorliegende Thema wichtige
Aussage, dass eine von Werten losgeloste Herrschaft ausgeschlossen ist.!64
Es wurde oben dargelegt, dass das Naturrecht als tiberstaatliches Recht
nicht dazu geeignet ist, die Geltung der Verfassung zu begrinden. Aller-
dings wurde ebenso gesagt, dass es eine dufSerst wichtige Rolle bei der Be-
urteilung der inhaltlichen Richtigkeit des staatlichen Rechts — und somit
auch der geschriebenen Verfassung — spielt. Lockes Werk bestitigt diese
Auffassung.

Lockes Vorstellungen machen deutliche Schritte in die Richtung der
modernen Demokratie. Viele seiner Gedanken sind bis heute relevant
fur die Beurteilung der Frage, ob ein staatliches Gemeinwesen demokra-
tischen Anforderungen entspricht. Wie sich zeigen wird, haben Lockes
Errungenschaften einen mafigeblichen Einfluss auf die Vorstellungen tiber
einen demokratischen Staat und tber die geschriebene Verfassung als des-
sen Grundlagendokument ausgetibt. Die Privalenz dieser Vorstellungen
mit ihrer Herleitung aus unverinderbaren naturrechtlichen Grundsitzen
zu erklaren, ist hierbei nicht zwingend. Auch derjenige, der die Existenz
eines objektiv richtigen Naturrechts verneint, wird kaum in Zweifel zie-
hen kénnen, dass Lockes Forderungen spatestens seit der US-Amerikani-
schen Unabhingigkeitsbewegung Bestandteil der westlichen Verfassungs-
geschichte sind und somit ihre Befolgung zumindest aus Grinden der
Tradition ratsam ist. Bei der Entscheidung der Frage, ob eine moderne
Verfassung ,gut® ist und somit die Zustimmung durch die Beherrschten
verdient, sind sie unentbehrlich.

Neben diesem Nebeneinander vom Erfordernis der Zustimmung der
Beherrschten und Bindung der Macht an unverinderbare Werte machte
Locke wichtige Schritte in die Richtung der Herrschaft des Volkes. Der
de facto-Herrschaft und den traditionellen Legitimationstheorien entzog
er die Grundlagen. Auch der Absolutismus von Hobbes ist mit seiner
Auffassung unvereinbar. Die Ruckfithrung der Herrschaft auf die Zustim-

163 So auch Rehm, 2012, S. 113.
164 So auch Rehm, 2012, S. 113: das Recht, einer dem Naturrecht widersprechenden
Regierung zuzustimmen, kommt der Gemeinschaft tiberhaupt nicht zu.
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mung der Beherrschten ist in Lockes System keine leere Hiille und keine
schwammige Forderung. Vielmehr ist aus der Second Treatise die wichtigste
hieraus folgende Forderung ableitbar: die Moglichkeit jedes Einzelnen, ak-
tiv und zu gleichen Bedingungen gestaltend am Gemeinwesen mitzuwir-
ken und die Marschrichtung zu bestimmen, die die Gesellschaft nimmt.
Die Weichen waren fiir den Weg gestellt, der in die Richtung der liberalen
Demokratie fiihrte.

Die Tatsache, dass die Ausfithrungen der Second Treatise eine Antwort
auf die absolutistischen Bestrebungen der Stuarts und auf Filmers The-
sen darstellten, bleibt ungeachtet der Bedeutung des Werkes jedoch ein
Umstand, der eine Anpassung an die politischen Realititen erforderlich
macht. Sind das Mehrheits- und das Vertrauensprinzip wichtige Grundsat-
ze, wenn es um die Durchsetzung der Bestrebungen der Mehrheit geht,
sind sie — besonders nebeneinander — in einem real existierenden Gemein-
wesen nicht ohne Einschrankung zu verwirklichen. Das konsequente Fest-
halten an diesen Grundsitzen wiirde die utopische Forderung nach sich
ziechen, dass eine Uber ausreichenden #rust verfigende und vom Willen
der Mehrheit getragene Macht sich vollkommen iber die Arbeit ihrer Vor-
gangerinnen hinwegsetzen und nach Gutdinken Entscheidungen treffen
konnte. Das dies weder zu Lockes Zeiten noch heute moglich ist, liegt auf
der Hand. Neben den kaum verinderbaren gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Gegebenheiten, unter denen jede politische Macht
leben und wirken muss, sind es auch hiufig staatsorganisationsrechtliche
Grundentscheidungen der Vorginger, die respektiert werden missen. Ein
volliger Neuanfang in Falle eines einfachen Regierungswechsels ist in
einer modernen Demokratie weder moglich noch wiinschenswert, mogen
trust und Mehrheit noch so robust sein.

Zuweilen schwierig zu ziehen ist die Grenze zwischen diesen Grund-
entscheidungen des Gemeinwesens einerseits und cher tagespolitischen
Fragen andererseits, auf die sich #ust und Wille der Mehrheit beziehen
miissen und die ein schnelles und flexibles Antworten der Macht erforder-
lich machen. Diese Frage wird bei der Beurteilung der Bestimmungen des
ungarischen Grundgesetzes tber die erwahnten Zweidrittelgesetze noch
eine sehr wichtige Rolle spielen.
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III. Montesquieu: Gewaltentetlung und Legitimation der Staatsmacht durch
Tugend

1. Einfihrung

Trotz der bahnbrechenden Arbeit Lockes auf diesem Gebiet gilt bis heute
Montesquieu (1689-1755)'¢% als bekanntester Vertreter der Lehre von der
Gewaltenteilung. Er ist mit seinem Festhalten an der Erforderlichkeit der
Teilung von Staatsgewalt zum Zweck der Vermeidung einer Unrechtsherr-
schaft zu einem der Viter des modernen Verfassungsstaates geworden.!'¢6
Meistens fallt sein Name als erstes, wenn tber die Gewaltenteilung gespro-
chen wird.!” Die Verfassungsgeschichte zeigt, dass das Ideal der Gewal-
tenteilung siegreich war. Klang das kategorische Verdikt der Erklarung
der Menschen- und Burgerrechte, gemif§ dem die Verankerung der Gewal-
tenteilung eine der Grundvoraussetzungen ist, ohne die eine Verfassung
nicht existieren kann!®® im Jahr 1789 gewagt, hat es sich schlieflich be-
wahrheitet. Es sind zwar sehr unterschiedliche und durchaus gleichwertige
Losungen zur Realisierung des Montesquieuschen Ideals der Gewaltentei-
lung denkbar, aber dennoch hat sich dieses Konzept zu einer der grofien
Konstanten in den freibeitlich-rechtsstaatlichen Ordnungen der Neuzeit'®® ent-
wickelt.

Trotz der enormen Bedeutung der Gewaltenteilung wird Montesquieus
staatstheoretischem Werk nicht angemessen Rechnung getragen, wenn
man sein Schaffen auf diese Forderung reduziert. Es wird sich zeigen, dass

165 Mit vollstindigem Namen Charles-Louis de Secondat, Baron de La Bréde de Mon-
tesquien.

166 So Merten, Detlef: Montesquieus Gewaltenteilungslehre und deutsche Verfas-
sungsstaatlichkeit, in: Wernacht, Paul-Ludwig (Hrsg.): Montesquieu — 250 Jahre
,Geist der Gesetze, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, S. 31.

167 Als Beispiel sollen hier die Federalist Papers dienen. James Madison misst hier
der Frage, wer denn ,Erfinder der Gewaltenteilung war, geringe Bedeutung zu,
bezeichnet es aber als Montesquieus Verdienst, die Wichtigkeit dieser Lehre der
Menschheit aufgezeigt zu haben; The Federalist Papers, Nr. 4.

168 Im Original : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution; Déclaration des
Droits de I'Homme et du Citoyen, Art. 14.

169 So Kigr, Werner: Von der klassischen Dreiteilung zur umfassenden Gewaltentei-
lung, in: Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit, Festschrift fiir Hans
Huber, 1961, S. 151; auch zitiert von Merten, 1999, S. 31.
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Montesquieus Hauptwerk Esprit des Lois'’? weit mehr ist als ein Plidoyer
fir die Gewaltenteilung. Vielmehr lasst sich aus dem Werk beinahe ein
Modell fiir den modernen Staat ableiten. Daneben erschlieft sich auch das
Kapitel tiber die Gewaltenteilung nur dann in vollem Umfang, wenn man
es im Zusammenhang mit den anderen Teilen des Esprit des Lois liest.

Neben dem Prinzip der Gewaltenteilung ist auch Montesquieus Repu-
blik mit der vertu als ihrem tragenden Grundprinzip eine Idee, die ins-
besondere in Anbetracht des Vorwurfs der ideologischen Aufladung der
Verfassung tiberraschend aktuell wirke. Mithilfe der konsequenten Anwen-
dung der in diesem Zusammenhang vertretenen Ansichten Montesquieus
lassen sich Antworten auf zahlreiche Fragen entwickeln, die das ungari-
sche Grundgesetz aufwirft. Es wird sich zeigen, dass Montesquieus vertu
der Sauerstoff ist, der fur das langfristige Uberleben eines demokratischen
Staates erforderlich ist.

Als Erginzung zu diesen beiden Schwerpunkten ist auch auf Montes-
quieus Gesetzeslehre einzugehen. Montesquieu vertritt im Esprit des Lois
einen sehr bestimmten Ansatz tiber Rolle und Stellung der Gesetze in der
Gesellschaft sowie tiber die inhaltlichen Anforderungen, die diese erfiillen
missen.

2. Republik der Tugend — Montesquieus Legitimationsansitze

Der Esprit des Lois setzt sich detailliert mit den Voraussetzungen und
Merkmalen der Republik (république) auseinander.'”! Unter diesem Begriff
versteht Montesquieu jeden Staat, in dem das Volk Inhaber der obersten
Macht ist'7? und damit die Staatsform, die fiir die vorliegende Arbeit ein-

170 Eigentlich: De lesprit des loss, in der deutschen Ubersetzung: Vom Geist der
Gesetze; Reclams Universal-Bibliothek, Stuttgart 1965. Hier sollen die Bezeich-
nungen Esprit des Lois bzw. EL ausreichen.

171 EL, IL.1. Montesquieu selbst verwendet den Begriff gouvernement républicain.
Allerdings ist dem Gehalt des Esprit des Lois besser gentige getan, wenn dieser
Begriff mit republikanische Staatsform und nicht (wie niher am Wortlaut) mit
Regierung tibersetzt wird. Ahnlich wie bei Locke markiert der Begriff gouverne-
ment bzw. government auch hier nicht die Regierung im modernen Sinne von
Exekutivgewalt, sondern die gesamte staatliche Machteinrichtung.

172 Der Esprit des Lois stellt am Anfang klar, dass dies eine rohe Definition der
Republik ist, die der Vorstellung der am wenigsten gebildeten Menschen (hommes
les moins instruits) entspricht, jedoch trotzdem brauchbar ist; EL IL.1.
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zig von Interesse ist.'”3 Der Esprit des Lois setzt die république in Kontrast zu
zwei anderen Staatformen, namentlich der Monarchie und der Despotie.
Diese haben beide gemein, dass in ihrem Fall eine einzige Person regiert.
Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass diese Person im Falle
der Monarchie an Gesetze gebunden ist, wihrend sie in einer Despotie
keinerlei Beschrinkungen unterliegt.!74

Montesquieu beschreibt die Voraussetzungen, unter denen diese ver-
schiedenen Staatsformen funktionieren und Bestand haben kénnen. Dabei
ordnet er jeder Staatsform ein Prinzip (principe) zu.'’> Dieses Prinzip ist
nicht der Faktor, welcher die Staatsform zu dem macht, was sie ist, gibt
dieser also nicht ihre Natur. Vielmehr ist es das jeweilige Prinzip, welches
den Staat, dessen Grundgerist bereits durch die Staatsform festgelegt ist,
zum Handeln bringt (faire agir).7¢ Wihrend die Staatsform also fir die
unpersonliche Strukeur steht, ist das jeweilige Prinzip eine Folge von
menschlichen Denkweisen, Einstellungen und Leidenschaften, die den
Staat in Bewegung zu setzen fahig sind.

Im Falle der Republik sieht Montesquieu die Tugend (vertu) als das
tragende Prinzip."”” Hier bildet er einen scharfen Kontrast zu den ande-

173 Somit ist Montesquieus Republik nicht zwingend mit einem Land ohne Mon-
archen gleichzusetzen. Vielmehr kdnnen Staaten, in denen der Monarch nur
noch Funktionen innehat, die mit denjenigen des Staatsprisidenten der parla-
mentarischen Republiken vergleichbar sind (z.B. Schweden und Dinemark)
durchaus wie Republiken behandelt werden, wihrend dies fiir heutige undemo-
kratische Staaten, die sich selbst als Republiken bezeichnen, auf Grundlage der
obigen Definition abzulehnen wire. Noch eine Prazisierung ist hier angebracht:
Montesquieu bezeichnet aristokratische Staatsformen, in denen nicht das ge-
samte Volk, sondern nur ein Teil desselben (oder wie er formuliert: certaines
familles) die Macht ausiibt, ebenfalls als Republiken; vgl. EL II1.2. Staaten dieser
Art sind heute nur noch aus rechtshistorischem Gesichtspunkt interessant.

174 EL IL.1. Als Monarchie im Montesquieuschen Sinne gelten heute konstitutionel-
le Monarchien, die Merkmale von Despotien tragen wohl am ehesten harte Mi-
litardiktaturen; vgl. EL II.1. Montesquieus Kategorisierung stellt eine wichtige
Neuerung im Vergleich zur klassischen Dreiteilung dar, wie sie z.B. bei Aristote-
les zu finden ist: es wird nicht mehr priméar nach der Zahl der Herrschenden
unterschieden, sondern danach, ob die Macht an Gesetze gebunden ist oder
nicht.

175 Das dritte Buch des Esprit des Lois tragt die Uberschrift Des principes des trois
gouvernements und setzt sich sehr detailliert mit den jeweiligen Prinzipien aus-
einander; EL III.1ff.

176 Im Original : L'une est sa structure particuliére, et 'autre les passions humaines qui le
font mouvoir; EL 1IL.1.

177 Hier muss darauf hingewiesen werden, dass Montesquieu dem einschlagigen
Kapitel den Titel Du principe de la démocratie gibt; EL 111.3.
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ren Regierungsformen, fiir deren Aufrechterhaltung seiner Ansicht nach
nicht viel erforderlich ist. Fiir die Monarchie reicht die Kraft der Gesetze,
fur die Despotie der immer erhobene starke Arm des Herrschers.'’8 Die Tu-
gend als das diesen Herrschaftsinstrumenten gegeniiber edlere Prinzip
umschreibt Montesquieu schlicht als die Liebe zur Republik (I'amour de
la république),'” versteht unter ihr also nicht eine Tugend im moralischen,
sondern im politischen Sinne. Diese Liebe, die Montesquieu an anderer
Stelle als die Liebe zu den Gesetzen und zum Vaterland definiert, besteht
aus einer Liebe der Gleichheit (égalité) sowie aus einer Liebe der Genug-
samkeit (frugalité)'®°. Die Liebe zur égalité motiviert die Biirger dazu, der
Gemeinschaft den grofStmoglichen Dienst zu erbringen — und zwar aus
selbstlosen Motiven. Die frugalité ist hingegen Voraussetzung dafiir, dass
jeder Biirger an Glick, Vorteilen, Freuden und Hoffnungen den gleichen
Teil hat.'$!

Diese Zeilen sind besonders lehrreich fiir das Thema der Legitimation
von Macht, ist doch erkennbar, dass Montesquieu mit dem Erfordernis
der Liebe zu den Gesetzen und zum Vaterland der Herold eines der wich-
tigsten Konzepte des liberalen Verfassungsstaates ist. Diesem ist es nicht
gestattet, sich auf physische Gewalt oder auf Gbernatirliche, irrationale
Faktoren zu berufen. Vielmehr ist er auf ein Dafiirhalten, eine Akzeptanz
und eine Gesetzestreue seitens seiner Biirger angewiesen. Diese Faktoren
sind es, die Montesquieu unter dem Begriff amour de la république versteht.
In einer modernen Demokratie ist diese amour de la république als Ausfluss
der vertu deckungsgleich mit der Akzeptanz seitens der Burger.

Diese Interpretation liegt noch mehr auf der Hand, wenn die vertu in
Gegensatz zu den tragenden Prinzipien der anderen im Esprit des Lois
behandelten Staatsformen gesetzt wird. Als das Prinzip der Despotie be-
zeichnet Montesquieu die Furcht (crainte) und meint damit Gewalt und
Drohung, also die bereits behandelte rohe Faktizitit. Das Ergebnis dieser
von Montesquieu verabscheuten Staatsform ist eine Ruhe (tranquillité), die

178 Im Original: La force des lois dans I'un, le bras du prince toujours levé dans ['autre;
EL IIL.3; diese Formulierung ist Beleg dafiir, dass Montesquieu Monarchie und
Despotie nicht als gleichwertige Alternativen zur Demokratie, sondern als riick-
standige und unzivilisierte Staatsformen betrachtet.

179 ELV.2.

180 Beide EL V.3.

181 EL V.3.
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allerdings kein Frieden ist.!82 Auch Montesquieu erkennt somit, dass eine
auf Gewalt beruhende Herrschaft nur Unbestindigkeit zur Folge hat und
nicht legitim sein kann.

Auffallend ist, wie kritisch Montesquieu sich hinsichtlich der organi-
sierten Religion auflert. Es sind die despotischen Staaten, in denen die
Religion den grofiten Einfluss hat, in ihnen gesellt sich wegen der Macht
der Kirche zu der Furcht vor dem Staat noch eine zweite Furcht. Als
abschreckendes Beispiel beruft er sich auf die mobammedanischen Imperien,
in denen auch die Religion fiir den erstaunlichen Gehorsam der Unterta-
nen gegenitber dem Herrscher verantwortlich ist.'$3 Montesquieu sieht im
Falle dieses Negativbeispiels in der Religion ein Korrektiv der mangelhaf-
ten Verfassung. Die Beherrschten, die die Ehre nicht mehr dazu bewegen
kann, dem Staat treu zu sein, werden hierzu von der Macht und den
Grundsitzen der Religion angehalten.!84 Diese Sitze zeigen klar die Abnei-
gung Montesquieus gegeniiber der Kirche als politischem Machtfaktor. Er
sieht in ihr eine Kricke des auf roher Gewalt beruhenden despotischen
Staates. Fir den Frihaufklirer Montesquieu war die Gotterdimmerung
dieser als unheilvoll empfundenen Allianz zwischen absolutistischem Staat
und Kirche dberfillig. Fiir die moderne Legitimititsfrage bedeutet dies
nicht nur eine klare Absage an die Berufung auf Hoheres als Legitimati-
onsfaktor fir den Staat. Viel wichtiger ist ein anderer Schluss: die schlechte
crainte bildet in Montesquieus System den krassen Gegensatz zur guten
vertu und hat mit ihr nichts gemein. Dies bedeutet, dass in einem Staat,
in dem tragendes Prinzip die vertu ist, die crainte nichts zu suchen hat
und fir die Legitimation der Macht nicht nur nicht forderlich, sondern
sogar duflerst schadlich ist. Der zivilisierte Staat ist auf eine freiwillige und
ehrliche Zustimmung seiner Birger angewiesen, nicht auf Servilitit, die
aus der Furcht stammt.

Die Ehre (honneur), das tragende Prinzip der Monarchie, ist fur die
Legitimation des modernen Staates ebenfalls ohne Bedeutung. Unter ihr
versteht Montesquieu nicht Anstand, sondern die Vorurteile der Stande,
d.h. deren Bestehen auf abweichende Behandlung im Vergleich zu den
anderen Stinden. Treibende Kraft dieser Staatsform ist der Ehrgeiz, der

182 Diese Ruhe vergleicht Montesquieu mit dem Schweigen von Dérfern, die vor
der Belagerung durch den Feind stehen: /e silence de ces villes que ['ennemi est prés
d'occuper; EL V.14,

183 EL V.14; diese Bezugnahme auf die vermeintlich barbarischen islamischen Staa-
ten ist ein verdeckter Seitenhieb auf das von Montesquieu verabscheute Ancien
Régime, das keine direkte Kritik duldete.

184 EL V.14.
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die Menschen dazu veranlasst, Leistungen zu erbringen, um Ehre zu er-
langen.'® Nur der Vollstindigkeit halber sei hier erwdhnt, dass in der
historischen Staatsform der Aristokratie neben der republikanischen vertu
die MaRigung (modération) der Herrschenden eine wichtige Rolle spielt.!8¢6

Die Legitimationsfaktoren der Furcht, der Ehre und der MaSigung pas-
sen nicht zur Demokratie. Fur sie bleibt die vertu. Montesquieu versteht
unter der Liebe zum Gesetz als Bestandteil dieser vertu nicht etwa eine
irrationale, unkritische Verehrung desselben. Solch eine Huldigung wiirde
die vertu eher in die Nahe des abzulehnenden religiosen Gehorsams ri-
cken, womit zentrale Aussagen des Esprit des Lois entstellt wiren. Vielmehr
folgt aus der vertu das Erfordernis eines personlichen Dafiirhaltens, eines
Einstehens fiir den Staat in seiner jeweiligen Form und mit seinen jewei-
ligen Gesetzen — und damit (Gbertragen auf den modernen Staat) auch
fiir seine Verfassung als Entscheidung, die grundlegende Werte und Struk-
turen festlegt. Sehen wir in der Verfassung eine Grundentscheidung fiir
die Ausgestaltung des politischen Gemeinwesens, so ist nur diese amour
dazu fahig, die eingangs erwiahnte Absturzgefihrdung der Verfassung auf
ein Mindestmaf§ zu minimieren. Auf der anderen Seite ist klar, dass dieser
Absturz zur Realitit werden kann, wenn sich mehr und mehr Birger von
der Verfassung abwenden und diese mit den in ihr verkorperten Wertent-
scheidungen sich nicht zu eigen machen.

Dieses Verstindnis der vertu als Erfordernis des Daftirhaltens verhindert
auch, dass man aus der etwas missverstandlichen Beschreibung als Liebe
zur Republik ein romantisches oder gar sentimentales Staatsverstindnis
ableitet, wie es etwa bei Filmer zu finden war. Montesquieus Festhalten
an der vertu als tragendem Prinzip beruht vielmehr auf rationalen Erwi-
gungen. Er erkennt den Umstand, dass — wie erwahnt — die jeweilige
Staatsform mit ihrer zugehorigen Natur (sprich: ihrem Grundgerist) ledig-
lich eine leblose Masse ist, die nur durch menschliches Handeln in Bewe-
gung gesetzt werden kann, das seinerseits im Einklang mit dem jeweiligen
Staatsprinzip steht. Ebenfalls erkennt Montesquieu, dass hierzu die Men-
schen durch Emotionen bewogen werden. Zu den objektiv messbaren
Aspekten der Zahl der Machthaber bzw. ihrer Unterordnung unter die
Gesetze muss sich somit ein zusitzliches Moment gesellen, wobei auffillt,
dass dies im Falle der drei grofen Staatsformen eine Emotion und keine
rationale Erwagung ist: Furcht, das Gefihl fir Ehre oder eben die Liebe
zur Republik. Montesquieu erkennt, dass das Gefiihl der Liebe als Grund-

185 EL IIL.6-7.
186 EL IIL.4.
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voraussetzung fir die Republik nichts anderes bedeutet als das Moment
des Einstehens fiir die (personlich fur richtig gehaltenen) Werte des Ge-
meinwesens, ohne welches die Republik nicht bestehen kann, da sie — wie
dargelegt — zu Erhaltung ihrer selbst nicht auf Gewalt oder auf eine Beru-
fung auf Uberirdisches zuriickgreifen kann. Die Vernunft lasst erkennen,
dass gerade das Fehlen dieser unzivilisierten Legitimationsfaktoren die
Emotion des Dafiirhaltens in einer Republik unentbehrlich macht. Diese
Emotion lasst sich nicht erzwingen. Vielmehr kénnen der Staat und seine
Verfassung nur dann auf dieses Lebenselixier hoffen, wenn sie gewissen
Anforderungen entsprechen. Die nachfolgenden Ausfithrungen versuchen
zu ergriinden, welcher Art diese Anforderungen in Montesquieus Welt
sind.

3. Politische Teilhaberrechte als Grundpfeiler der égalité

Die Liebe zur Republik ist eine Emotion im Herzen der Menschen. Deswe-
gen sind Versuche, sie objektiv zu messen, weder méglich noch sinnvoll.
Diese Schwierigkeit wird auch nicht dadurch behoben, dass die amour de
la républigue den Anforderungen des Verfassungsrechts besser angepasst
und unter ihr das etwas neutraler klingende Dafiirhalten fiir das Gemein-
wesen verstanden wird. Wie die amour ist auch dieses Dafiirhalten eine
Emotion und als solche nicht messbar.

Allerdings sind die aufleren Umstinde, die die Liebe entfachen konnen,
ihrerseits durchaus einer empirischen Untersuchung zuginglich. Erwartet
Montesquieu von den Biirgern eine Liebe der égalité und der frugalité, folgt
hieraus, dass Staat und Gesetze nur dann auf diese Liebe und damit auf
eine starke Legitimation hoffen konnen, wenn sie vom Geist der égalité
und der frugalité¢ durchdrungen sind. Der Esprit des Lois spricht sehr deut-
lich: Es sind die égalité und die frugalité selbst, die die Liebe zur égalité
und zur frugalité am stirksten fordern, und in der Gesellschaft ist ihre
Forderung Aufgabe der Gesetze.!8”

Keinesfalls kann somit ein Gesetz (und insbesondere die Verfassung)
auf Liebe und damit auf starke Legitimitit hoffen, wenn es die Grund-
werte der égalité und der frugalité nicht vollstindig respektiert. Obwohl
diese Auslegung dieser beiden Begriffe zu zahlreichen Ergebnissen fiithren

187 Im Original: L'amour de I'égalité et celui de la frugalité sont extrémement excités par
l'égalité et la frugalité mémes, quand on vit dans une société ot les lois ont établi I'une
et l'autre; EL V.4,
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kann,'® ist zumindest eine Mindestanforderung erkennbar, ohne die die
égalité keinen Bestand haben kann: allen wahlberechtigten Menschen muss
das Recht gewihrt werden, an der politischen Willensbildung mit glei-
chem Einfluss teilzunehmen.!®® Kennzeichnend fiir Montesquieus Repu-
blik ist, dass das Volk gleichermaflen Herrscher und Beherrschter ist, d.h.
tber sich selbst herrscht. Allerdings kann es nur herrschen, indem es an
den Wahlen teilnimmt, auf diese Weise seinen Willen artikuliert und da-
mit letzten Endes seine Macht austbt.!”® Den Gesetzen, die die Regeln fiir
die Wahlen enthalten, misst Montesquieu dementsprechend fundamentale
Bedeutung zu. Sie haben eine dhnliche Rolle in einer Demokratie, wie sie
jene Regeln fiir die Monarchie haben, die festlegen, wer der Herrscher ist
und auf welche Weise er herrschen soll.1"!

Dem Esprit des Lois wiirde nicht gentige getan werden, wenn diese
hervorgehobene Bedeutung auf die Wahlgesetze im modernen Sinn be-
schrinkt wird. Vielmehr massen hier simtliche Regeln erfasst sein, die
festlegen, auf welche Weise und in welchem Ausmaf jeder Biirger seinen
Willen in die Politik einbringen und damit die Marschrichtung des Ge-
meinwesens beeinflussen kann. Zu Montesquieus Zeiten mogen dies die
einfachen Gesetze gewesen sein, die die Wahl der Magistrate (in erster
Linie wohl diejenige der Mitglieder der Legislativorgane) regelten. Wird
der Gedanke dem modernen demokratischen Staat angepasst, miissen

188 Die Frage, ob Montesquieus Auffassung von égalité in die Richtung des moder-
nen Sozialstaates weist, soll hier nicht entschieden werden. Sehr deutlich gegen
diese Auslegung Negro Pavén, Dalmacio: Montesquieu, Kritiker des Wohlfahrts-
staates avant la lettre, in: Weznacht, Paul-Ludwig (Hrsg.): Montesquieu — 250 Jah-
re ,Geist der Gesetze“, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, S. 167f.
Allerdings scheint in Anbetracht der Betonung der Bedeutung von Gleichheit
und Gentgsambkeit fiir die Demokratie auch eine abweichende Ansicht nicht
abwegig zu sein.

189 Hier ist anzumerken, dass Montesquieu das allgemeine Wahlrecht keinesfalls
fir eine unbedingte Voraussetzung der republikanischen Staatsform hielt. Viel-
mehr hilt er es auch fiir méglich, dass in einem Staat nur ein Teil des Volkes
(namentlich die aristokratische Oberschicht) an der politischen Willensbildung
teilnimmt. Allerdings hélt Montesquieu es fiir unabdingbar, dass die Stimme
saimtlicher Teilnahmeberechtigten gleich ins Gewicht falle; EL 11.2.

190 Die hervorgehobene Bedeutung dieser Partizipationsmoglichkeit als Vorausset-
zung zeigt bereits die Tatsache, dass Montesquieu sie gleich am Anfang des
Kapitels behandelt, welches sich als erstes mit der Demokratie auseinandersetzt:
vgl. EL I1.2.

191 Im Original: En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, a qui, sur
quoi, les suffrages doivent étre donnés, qu'il I'est dans une monarchie de savoir quel est
le monarque, et de quelle maniére il doit gouverner; EL 11.2.
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unter den Montesquieuschen Begrift der Wahlgesetze simtliche Gesetze
fallen, die demokratische Partizipationsrechte regeln. Der Forderung Mon-
tesquieus nach Teilnahme an der politischen Willensbildung kann nur
dann gentige getan werden, wenn alle Menschen, die dem Volk angeho-
ren, ihre Stimme mit gleichem Gewicht und unter gleichen Bedingungen
einbringen konnen. Alles andere wiirde den Wegfall der égalité bedeuten.

Der égalité ist hier also nur unter einer Voraussetzung Gentige getan:
jedem muss eine realistische Moglichkeit gegeben werden, mit anderen
zusammen die Mehrheit zu erlangen und somit zum dominanten Macht-
faktor im Staat zu werden, der die politische Richtung bestimmt. Auf der
anderen Seite folgt aus der égalité auch, dass jeder politischen Gruppe ein
Ausmaf an Einfluss gegeben werden muss, das der Zahl ihrer Angehori-
gen entspricht.

4. Regeln und Gesetze in Montesquieus Weltbild

Der Titel und auch die ersten Worte des Esprit des Lozs sind den Gesetzen
(lois) gewidmet. Diese werden definiert als die notwendigen Beziehungen, die
sich aus der Natur der Dinge ergeben.'®> Wenige Zeilen spater erweitert Mon-
tesquieu seine Definition. Er geht von der Existenz einer Urvernunft (rar-
son primitive) aus und sieht in den Gesetzen die Beziehungen, die zwischen
thr und den verschiedenen Wesen sowie zwischen diesen verschiedenen Wesen
untereinander bestehen.!? Der Begriff loss ist somit sehr weit gefasst und
umfasst alle Regeln, nach denen die Welt mit all ihren materiellen und
immateriellen Aspekten funktioniert oder zumindest zu funktionieren be-
stimmt ist.!”* Montesquieu geht von der Vernunft aus, die als unverriick-
bare Maxime herrschen muss, sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
(d.h. zwischenmenschlicher) Richtung.!

192 Im Original: rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses; EL 1, 1.

193 Im Original: [...] et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents
étres, et les rapports de ces divers étres entre eux; EL 1, 1.

194 Es mag auf den ersten Blick verallgemeinernd klingen, dass Montesquieu so-
wohl die Regeln, die fiir seelenlose Gegenstinde und Tiere ohne freien Willen
gelten, als auch die Anforderungen an das Verhalten von Menschen als lois
bezeichnet. Allerdings zieht er hier eine klare Linie: Gegenstinde und Tiere
konnen den lois, den sie unterworfen sind, nicht zuwiderhandeln, wahrend
Menschen hierzu aufgrund ihres freien Willens sehr wohl fahig sind, EL I.1.

195 S. zu diesen Begriffen Campagna, Norbert: Charles de Montesquieu — Eine Ein-
fihrung, Parerga Verlag GmbH, Diisseldorf, 2001, S. 61.
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Folge des Montesquieuschen Panlegismus mit seiner Allgegenwartigkeit
der Joss ist die Erforderlichkeit der Bildung von Gruppen. Wird alles von
den /ois regiert, so hat auch jede der zu regierenden Spharen ihre eigenen
lois, die in ihr herrschen. Montesquieu schreibt detailliert tber diese Grup-
pen von lozs. Zu ithnen gehoren das natiirliche Gesetz (z.B. Instinkte wie
das Bedurfnis nach Sicherheit oder der Geschlechtstrieb),!¢ das gottliche
Recht (religiose Vorschriften), das Kirchenrecht, das Vélkerrecht, das poli-
tische Recht (das mit dem heutigen offentlichen Recht vergleichbar ist),
das birgerliche Recht und das hausliche Recht (drort domestique).’

Im Kontrast zu dieser sehr abstrakten und naturrechtlich geprigten
Verwendung des Begriffs lois im Sinne der allumfassenden Regeln sind
die Anforderungen klar erkennbar, die Montesquieu an die Gesetze im
positiven Sinne — d.h. an das geltende Recht — stellt.'”® Diese sicht er als
Auspriagungen der unverdnderbaren raison, die besondere Funktionen er-
fullen, stets unter den gegebenen Umstinden eines bestimmten Staates.!?
Da die Gesetze Ausprigungen dieser raison sind, dirfen sie niemals mit
deren Grundsitzen in Widerspruch geraten.

Bei der Begriindung der Erforderlichkeit der Gesetze geht Montesquieu
— Locke nicht unihnlich — vom realistischen Bild des fehlbaren Menschen
aus.”® Folge dieser Fehlbarkeit ist, dass das Leben in der organisierten

196 Dieses natiirliche Gesetz (droit naturel) ist also nicht mit dem allumfassenden,
tibergesetzlichen Recht im Sinne des Naturrechts gleichzusetzen. Eher umfasst
es Veranlagung und Instinkte des Menschen; s. hierzu EL XXVL.1.

197 Montesquieu warnt davor, die fir die eine Sphire giltigen Regeln durch die In-
stitutionen der anderen Sphire durchzusetzen. Zum Beispiel lehnt er eine Voll-
streckung der Gebote des gottlichen bzw. religiosen Rechts durch Institutionen
des Staates vehement ab. Aus den Zeilen des Esprit des Lois geht Montesquieus
Verabscheuung von religiésen Organisationen wie der Heiligen Inquisition
hervor. Die vorliegende Arbeit wird im Folgenden zwecks Begrenzung ihres
Umfangs lediglich die Auffassung Montesquieus von den Gesetzen im Sinne des
geltenden Rechts erértern und auf die anderen Sphéiren nur eingehen, wenn
dies zum Verstindnis unabdingbar ist; vgl. EL, XXVI. sowie Campagna, 2001,
S. 64f.

198 Montesquieu selbst bezeichnet die Gesetze als lois positives, s. z.B. EL L. 3. In-
wieweit dieser Begriff deckungsgleich mit dem Gesetzesbegriff der modernen
Positivisten ist, kann hier dahingestellt bleiben.

199 Im Original: La loz, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous
les peuples de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent étre
que les cas particuliers on s'applique cette raison humaine; EL 1.3.

200 Merten geht hier noch weiter und findet in Montesquieus Werk ein pessimistisch-
skeptisches Menschenbild. Dem Esprit des Lois ist allerdings frei von misanthropi-
schen Zigen. Treffender scheint es, im Machtstreben des Menschen nur ein
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Gesellschaft zwangsweise zu Konflikten fihrt. Jeder Mensch ist bestrebt,
fir sich selbst moglichst viele von den Vorteilen zu erlangen, die die
Gesellschaft zu bieten hat.2! Rolle der Gesetze ist es, die hierdurch entste-
henden Konflikte zu losen.?0?

Diese Aufgabe konnen die Gesetze nur erfillen, wenn sie Riicksicht
auf die Urvernunft nehmen. Wie bereits angedeutet, gebietet diese, dass
der Gesetzgeber bei seiner Tatigkeit die dem jeweiligen Staat eigenen Ge-
gebenheiten genau beachtet. Montesquieus Panlegismus und sein Festhal-
ten an der razson als wichtigstem Leitprinzip dirfen somit keineswegs zu
der Annahme verleiten, dass die raison allein geeignet wire, universelle,
fir alle Staaten gleichermaflen passende Losungen zu bieten. Vielmehr
ist das Gegenteil der Fall: die raison gebietet es, dass die Gesetze, die in
einem bestimmten Staat anwendbar sind, besondere, auf den jeweiligen
Staat zugeschnittene Ausprigungen der unveranderlichen Vernunft sind.
Montesquieu spricht hier sehr deutlich. Die Gesetze mussen dem Volk,
fur das sie geschaffen sind, dermaflen eigen sein, dass es einen grofen Zufall
darstellen wiirde, wenn die Regeln, die fiir eine Nation geeignet sind, fiir eine
andere gleichermafSen geeignet wdren.?%3

Montesquieu gibt Kriterien an, anhand welcher geprift werden kann,
ob die Gesetze fiir eine bestimmte Nation mit den Grundsatzen der raison
im Einklang sind. Zunachst mussen diese Gesetze der Natur und dem Prin-
zip der Regierung (a la nature et au principe du gouvernement) entsprechen.204
Hiermit wird selbstverstindlich auch der oben ausgefiihrte Grundsatz be-

Laster zu sehen, welches Folge seiner Fehlbarkeit — und nicht einer geborenen
Boshaftigkeit — ist; vgl. Merten, 1999, S. 33.

201 ELL 3.

202 Montesquieu kennt drei Arten dieser Gesetze: das Volkerrecht (drozt des gens),
das offentliche Recht (droit politique) sowie das Privatrecht (droit privé). Die
Bezeichnung droit politique soll hier nicht dariber hinwegtiuschen, dass er
hierunter ziemlich genau das versteht, was wir heute als 6ffentliches Recht (als
Gegenbegrift zum Privatrecht) verstehen. Das droit politique ist berufen, die
Beziehungen zwischen den Regierenden und den Regierten zu regeln, wihrend
das droit privé die Beziechungen zwischen den Birgern regelt. Wenig spater
verwendet er zu Abgrenzung einen weiteren Grundsatz, der heute nur noch ein-
geschriankt angewendet werden kann: Das offentliche Recht schafft den Staat,
wihrend es Aufgabe des Privatrechts ist, diesen aufrecht zu erhalten; s. fiir beide
EL L3. Far das Thema der vorliegenden Arbeit ist selbstverstindlich primar
Montesquieus Auffassung vom droit politique von Interesse.

203 Im Original : [Les lois] doivent étre tellement propres au peuple pour lequel elles sont
faites, que c'est un trés grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir & une
autre; EL 1.3.

204 ELL3.
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grindet, dass die Gesetze einer républigue dem Prinzip der vertu zu entspre-
chen haben.

Die Gesetze miussen jedoch nicht nur dem Prinzip entsprechen, sondern
auch auf simtliche Umstinde Ricksicht nehmen, die prigend fir den
jeweiligen Staat sind. Der Esprit des Lois enthilt eine umfangreiche Liste
dieser Umstinde. Mogen einige Punkte dieser Liste aus heutiger Sicht
etwas veraltet anmuten, lassen sie dennoch Schliisse auf Montesquieus Ge-
setzesverstandnis zu. Zu den Aspekten, die der juristischen Analyse kaum
zuginglich sind (etwa dem Klima und den sonstigen geographischen Vor-
aussetzungen oder dem Lebensstil und den Tétigkeiten der Bevolkerung)
gesellen sich Punkte, aus denen sich sehr konkrete Anforderungen an
das Gesetz ableiten lassen. So sind etwa die Moralvorstellungen (moeurs)
und die Gepflogenheiten (maniéres) der Menschen enthalten sowie — und
diese Bestimmung ist von besonderer Bedeutung — das Ausmaf der Freibeit,
welches die Verfassung ertragen kann.2%5

Diese Punkte legen die Annahme nahe, dass es Montesquieu erkannt
hat, dass der Gesetzgeber nur dann gerechte, Konflikte zwischen den Biir-
gern vermeidende oder zumindest entschirfende Gesetze schaffen kann,
wenn er bei seiner Arbeit groStmogliche Ricksicht auf die im Land herr-
schenden Umstinde nimmt. Die zitierte Aufzihlung macht es deutlich,
dass zu diesen Umstinden auch (oder sogar primir) die politischen und
gesellschaftlichen Realititen gehdren. Fir Montesquieu existieren Bezie-
hungen (rapports) zwischen all diesen Umstinden und Realititen auf der
einen und den positiven Gesetzen auf der anderen Seite. Er rickt diese
Beziehungen ins Zentrum seines Interesses, indem er sie als Esprit des Lois
bezeichnet.2% Er fihrt sie nicht nur im Titel seines Werkes auf, sondern
verwendet sie als Leitgedanken, der sich durch alle Kapitel zieht.2”

205 Im Original: elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut
souffrir; EL 1.3.

206 EL,L.3.

207 Welch grofle Rolle dieses Zusammenspiel der Gesetze mit den dufferen Fakto-
ren in Montesquieus Weltbild spielt, zeigt der vollstandige Titel des Werkes: De
Pesprit des los ou du rapport que les Loix dotvent avoir avec la Constitution de chaque
Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce &c., a quoi I'Auteur
a ajouté des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les Successions, sur les
Loix Frangoises et sur les Loix Féodales.
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5. Gewalten und Gegengewalten als Ausfluss des Geistes der Gesetze

Montesquieus Lehre der Gewaltenteilung ist im Lichte der obigen Ausfiih-
rungen zur Natur des Menschen und der aus dieser folgenden gesellschaft-
lichen Funktion der Gesetze zu betrachten. Die Gesetzeslehre hat gezeigt,
dass es Aufgabe der Jois ist, im Einklang mit der raison ein geordnetes Zu-
sammenleben zu sichern und dass zu diesem Zweck dem Streben des Men-
schen nach Vorteilen Grenzen aufgezeigt werden miissen. Dieses Streben
nach Vorteilen ist allerdings nicht nur dem Menschen in seiner Rolle als
Biirger, der den Gesetzen unterworfen ist, immanent. Vielmehr ist es auch
denjenigen eigen, die Inhaber von politischer Macht sind. Das Streben der
Angehorigen dieser Gruppe ist besonders gefhrlich, da Gegenstand ihrer
Begierde meist noch mehr Macht ist. Diese Machthaber konnen durch
eine Offentlich-rechtliche Macht, die ihnen Regeln vorschreibt und diese
notfalls auch vollstreckt, in diesem Streben gebremst werden.

Problem einer ungeteilten, starken Staatsmacht, wie sie z.B. von Hobbes
propagiert wird, ist gerade ihre Unaufhaltbarkeit. Der Leviathan kann den
Menschen bremsen, jedoch kann er nicht aufgehalten werden und ist auch
nicht imstande, sich selbst zu bremsen.2%® Eine Selbstbeschrinkung des
Staates ohne eine Gewalt, die eventuelle staatliche Ubergriffe sanktioniert
und diese Sanktionen zu vollstrecken imstande ist, gehort ins Reich der
Utopien, gerade wegen des fehlbaren, nach Macht dirstenden Charakters
des Menschen.

Wihrend Hobbes als Notlosung das Widerstandsrecht gegen Ubergriffe
des Staates in sehr engen Grenzen fir zuldssig hilt, geht Montesquieu
einen fundamental anderen Weg. So sagt der wohl berithmteste Satz des
Esprit des Lots, dass es moglich ist, der Staatsgewalt eine andere Staatsge-
walt entgegenzuhalten. Macht ist imstande, Macht aufzuhalten.??

Diese Kernthese darf nicht isoliert betrachtet werden, ist sie doch logi-
sche Folge von Montesquieus Menschenbild und seiner Auffassung tber
Sinn der Gesetze bzw. deren unmittelbare Anwendung auf die Staatsein-
richtung. Der Mensch ist als intelligentes Wesen fihig und als fehlbares
Wesen oft auch willig, den Diktaten der raison primitive entgegenzuhan-
deln und so die lois zu brechen — wodurch die natirliche Ordnung der
Dinge, die Montesquieu fiir winschenswert hilt, gestort ist.2!% Und da

208 So auch Campagna, 2001, S. 141.

209 Im Original: Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition
des choses, le pouvoir arréte le pouvoir; EL X1.4.

210 Campagna, 2001, S. 142.

81



https://doi.org/10.5771/9783748938132-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Vertragstheorien

offenbar Appelle an die Vernunft der Machthaber untauglich sind, dies zu
verhindern, ist die Teilung der Gewalten der einzige Weg, auf dem sich
Harmonie mit der raison und somit ein Leben in Sicherheit und Freiheit
realisieren lassen.

Liest man den oben erwihnten Artikel der Erklirung der Menschen-
rechte von 1789 im Lichte dieser Gedanken, fillt es nicht schwer, die nicht
verhandelbare Natur der Forderung an den Gesetz- oder Verfassungsgeber
nach Gewaltenteilung zu sehen. Ein Staat, der die Gewaltenteilung nicht
garantiert und so Freiheit und Sicherheit seiner Biirger nicht gewahrleisten
kann, mag eine Verfassung im formellen Sinne haben, ist aber unwirdig,
als Verfassungsstaat bezeichnet zu werden. Seine Verfassung ist nicht legi-
tim.

6. Montesquieus Ideal der Gewaltenteilung

Im Esprit des Lois veranschaulicht Montesquieu sein Konzept der Gewalten-
teilung, indem er als Beispiel die englische Staatseinrichtung analysiert.
Hierbei kommt es ihm nicht primar auf eine exakte Darstellung der eng-
lischen Verfassungsrealitit seiner Zeit an. Eher fihrt er England als ein
idealisiertes Beispiel an, mithilfe dessen er dem Leser seine Ansichten iiber
die Gewaltenteilung in plastischer Form veranschaulicht.?!!

Am Anfang des einschligigen Kapitels lasst er erkennen, dass es in je-
dem Staat drei Arten von Gewalt gibt: Legislative, Exekutive und Judikati-
ve.212 Anders als Locke setzt Montesquieu sich jedoch nicht detailliert mit

211 Fir diese Auffassung tber England als idealisierten freiheitlichen Staat spricht
auch, dass Montesquieu fiir jeden Staat einen Gegenstand (objet) zu erkennen
wahnt, der diesen als sein wesentlichstes Merkmal kennzeichnet. So war z.B.
objet des Romischen Imperiums der Zugewinn von Territorien und objet Spartas
der Krieg. Als solch ein obyet sieht Montesquieu im Falle Englands die politische
Freiheit; EL XI.5. Der Frage, ob die Englinder zu seiner Zeit tatsichlich in
einem seinem Ideal entsprechenden Zustand leben, misst Montesquieu hinge-
gen keine grofSe Bedeutung zu (s les Anglais jouissent actuellement de cette liberté,
ou non; EL XI, 6).

212 Hier sind wir der Wahrheit die Bemerkung schuldig, dass die heutige Auftei-
lung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative sich dem Leser des
Esprit des Lois nicht unbedingt auf den ersten Blick erschlieft. Auch ist der
Einwand, dass das Kapitel kein Meisterstiick konziser Darstellung (Herbst, 2003,
S.50) sei, durchaus gerechtfertigt. So geht Montesquieu neben der Legislative
von einer Exekutivgewalt in auswdrtigen Angelegenhbeiten und von einer anderen
solchen Gewalt aus, die fiir Angelegenheiten zustindig ist, die vom biirgerlichen
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der Gewaltenteilung als Ergebnis eines Gesellschaftsvertrages auseinander.
Wir haben gesehen, dass in den Two Treatises das Zustandekommen von
Legislative, Exekutive und Judikative logische Folge des Ubergangs in den
gesellschaftlich organisierten Zustand ist. Die Staatsorgane sind berufen,
dem Menschen dazu zu dienen, die ihm schon im Urzustand von Natur
aus zustehenden Rechte fiir ihn wahrzunehmen - unter den neuen Vor-
aussetzungen, die Folge der gesellschaftlichen Organisation sind. Montes-
quieu hingegen fragt nicht so sehr nach Ursprung und Entstehungsgrund
der drei Machtzweige bzw. der mit der Ausiibung der Macht beauftragten
Organe. Vielmehr setzt er sich mit ihrer Unverzichtbarkeit auseinander.
Wie oben dargestellt, erklart er ihre Daseinsberechtigung damit, dass die
klassische Gewaltenteilung der einzige Weg ist, um der Entstehung von
Machtmissbrauch vorzubeugen.?!3 Wihrend Locke also nach dem Grund
der Entstehung der Machtzweige fragt und im Ubergang in den organisier-
ten Zustand die Antwort findet, fragt Montesquieu nach dem Grund fiir
die Erforderlichkeit der Gewaltenteilung und findet diesen in deren aus-
schlieBlicher Eignung dazu, Ubergriffe staatlicher Gewalt zu verhindern.
Montesquieu lasst erkennen, dass ihm an einem Gleichgewicht der
Michte gelegen ist und vermeidet es im Gegensatz zu Locke, von einem
Primat der Legislative zu sprechen. Allerdings geht aus dem Esprit des
Lois hervor, dass auch er der gesetzgebenden Macht eine groffe (wenn
nicht sogar die grofite) Bedeutung im Machtgefiige beimisst. Die Legisla-
tive artikuliert den allgemeinen Willen des Staates, wihrend die Aufgabe
der Exckutive lediglich die Vollzichung dieses allgemeinen Willens ist.2'4
Montesquieu greift beinahe Rousseau vor, indem er schreibt, dass die
legislative Macht in einem freien Staat beim Volk liegen miusse. Auch die
Begriindung dhnelt derjenigen Rousseaus: der Mensch verfiigt tiber eine

Recht abhdngen und hilt die Judikative lediglich fiir einen Teil der letzten. Spa-
ter nennt er diese dritte Gewalt la puissance de juger, und die zweite bezeichnet
er schlicht als la puissance exécutrice de etat. So gesellt sich in den spateren
Abschnitten des Kapitels die Vollziehung der Gesetze als innere Kompetenz
zu den auswirtigen Angelegenheiten. Auf diesem Weg ist mit einer etwas
wohlwollenden Auslegung die heute verbreitete Dreiteilung dennoch in seinem
Werk erkennbar. Vgl. hierzu Merten, 1999, S.33., offenbar a.A. Herbst, 2003,
S.50.

213 S. EL, XIL.6.

214 Im Original: [...] n'étant, I'un, que la volonté générale de I'Etat, et l'autre, que
l'exécution de cette volonté générale; EL X1.6.
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freie Seele, und deswegen ist er es, der zber sich selbst herrscht (gouverné par
lui-méme) 215

Montesquieus Worte lassen erkennen, dass in seinen Augen eine unmit-
telbare Machtausiibung durch das Volk optimal ware, allerdings verbannt
er diese Idee ins Reich der Utopien. Er erkennt, dass eine vollkommen
plebiszitire Demokratie in kleineren Staaten mit unverhiltnismafSigem
Aufwand verbunden und in groeren sogar unmoglich wire.?'® Deswegen
geht er den Weg der reprasentativen Ausiibung der Macht: die Mitglieder
des Volkes nehmen alle Aufgaben, die sie selbst nicht wahrnehmen koén-
nen, — so wortlich — durch ihre Vertreter (par ses répresentants) wahr.2” Hier-
bei schwebt Montesquieu ein freies Mandat der Abgeordneten vor Augen.
Zwar spiegelt so die Tatigkeit der Legislative den Willen des Volkes nicht
so klar wie im Falle eines gebundenen Mandates, allerdings ist auf diese
Weise eine effektive und zeitsparende Titigkeit moglich.?!8

Im Einklang mit der Bedeutung der Nihe der Legislative zum Volk
spricht Montesquieu davon, dass ein Volk, das mit dem Gesetzgebungsor-
gan in dessen gegenwirtiger Zusammensetzung nicht zufrieden ist, mit
Recht seine Hoffnung in ein neu gewahltes Parlament setzen kann. Bleibt
dieses Parlament jedoch das gleiche, erbofft sich das Volk nichts mebr von den
Gesetzen und verfallt entweder in Zorn oder in Apathie*. In den einschlagi-
gen Zeilen Montesquieus ist eine starke Ahnlichkeit mit Lockes Gedanken
von der Erforderlichkeit erkennbar, den Menschen Moglichkeit dazu zu
geben, die Zusammensetzung der Legislative und damit die Marschrich-
tung des politischen Korpers zu bestimmen. Hier wie dort ist also die
Partizipationsmoglichkeit als fundamentales demokratisches Recht Legiti-
mititsvoraussetzung des Staates.

Das Verhiltnis der Exekutive zu dieser machtigen Legislative im Esprit
des Loizs unterscheidet sich erheblich von dem, was heute Usus in den

215 EL XI.6.

216 EL XI.6.

217 Montesquieus Formulierungen legen den Schluss nahe, dass er — um mit den
Worten des heutigen Verfassungsrechts zu leben — eine Territorialwahl einem
Listenwahlrecht vorzieht: da lokale Wahlkandidaten die Bediirfnisse der eige-
nen Bezirke und der lokalen Bevolkerung besser kennen, und dass es deswegen
nicht sachdienlich ist, wenn die Mitglieder der Legislative undifferenziert aus
dem Korpus der Nation gewahlt werden; EL XI.6.

218 EL XI.6.

219 Im Original: [...] le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte,
avec raison, ses espérances sur celui qui viendra aprés. Mais si ¢'était toujours le méme
corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n'espérerait plus rien de ses lois; il
deviendrait furieux, ou tomberait dans l'indolence; EL XI. 4.
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europaischen Verfassungsstaaten ist. So sicht Montesquieus System ein
allumfassendes Vetorecht der Exekutive fir die Entscheidungen der Le-
gislative vor. Der Grund hierfir liegt darin, dass sich die Gesetzgebung
anderenfalls jede nur vorstellbare Machtkompetenz geben und hierdurch alle
anderen Machtzweige vernichten konnte, was unvermeidbar zu einer Despo-
tie fithren wiirde.??° Ein entsprechendes Recht der Legislative, die Exekuti-
ve aufzubalten (arréter), hilt Montesquieu hingegen fiir nicht sinnvoll, da
deren Spielraum bei der Vollziehung der Gesetze gerade durch die Natur
der Vollziehung als Tatigkeit beschrankt sei.

7. Fazit zu Montesquieu: Gewaltenteilung und Partizipationsmoglichkeit
fir alle Barger

Der Esprit des Lois ist wie die Second Treatise ein Werk von zeitloser Be-
deutung, dessen Studium fir die Beantwortung der Frage der Legitimitit
praktisch unabdingbar ist. Allerdings ist es hinsichtlich Symmetrie und Ar-
gumentationsstruktur nicht mit der Second Treatise vergleichbar. Wihrend
Locke etwa die Gewaltenteilung einerseits als logische Folge und anderer-
seits als unbedingte inhaltliche Voraussetzung des Gesellschaftsvertrages
betrachtet, ist Montesquieus Werk nicht frei von idealisierenden und
emotionalen Darstellungen. Die Bedeutung des Esprit des Lois erschlieft
sich dem heutigen Leser nur mithilfe einer grofSziigigen Auslegung, die
Riicksicht auf Montesquieus Zeit und auch auf die Vorurteile dieser Zeit
nimmt.

Der Aufklirer Montesquieu erteilte mit seiner Vision dem Ancien Ré-
gime eine klare Absage. Sein Ideal war allerdings eine konstitutionelle
Monarchie, in der die Macht des Volkes durch diejenige des Monarchen
erginzt wird und in der die Ausiibung jeglicher Form von Macht dem
Gesetz unterworfen ist. Insbesondere die Aussage, dass an der Spitze
der Exekutive eine einzige Person stehen soll, lasst erkennen, dass Mon-
tesquieu dieser an Gesetze gebundene Monarch vor Augen schwebte.??!
Es ist wohl auch dieser Monarch, den Montesquieu fiir wirdig hielt,

220 Im Original : 7 la puissance exécutrice n'a pas le droit d'arréter les entreprises du
corps législatif, celui-ci sera despotique; car, comme 1l pourra se donner tout le pouvoir
qu'il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances; Montesquieu spricht
in diesem Zusammenhang zwar von derartigen Bestrebungen der Legislative,
allerdings ist dieser Gedanke mutatis mutandis auf simtliche Tendenzen dieser
Art anzuwenden; EL XI.6.

221 S.EL XIL6.
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Inhaber des Vetorechts gegen simtliche Entscheidungen der Legislative zu
sein. Unter den Bedingungen der modernen Demokratie wirkt diese For-
derung Montesquieus sehr befremdlich. Deswegen sollte sie wohlwollend
im Spiegel der Zeit Montesquieus und im Kontext seines Systems gelesen
werden. Offenbar ging es Montesquieu darum, dem Machtstreben der Le-
gislative einen Riegel vorzuschieben — und diesen sah er noch nicht in der
richterlichen Macht, sondern in einem Vetorecht der Exekutive. Seit der
Etablierung der Verfassungsgerichtsbarkeit in den europaischen Staaten ist
die Tatigkeit der Gesetzgebungsorgane durch genau solch einen Riegel be-
grenzt.

Schlielich fillt es auch sehr schwer, die Forderungen nach einem
aristokratischen Oberhaus oder nach politischen Privilegien fir die Ober-
schicht mit dem Gleichheitsgedanken der heutigen Verfassungen zu verei-
nen. All diese Forderungen sollten jedoch im Einklang mit dem wichtigs-
ten Gedanken des Esprit des Lois gelesen werden, der nichts von seiner
Aktualitat eingebifSt hat: le pouvoir arréte le pouvorr. Sah Montesquieu in
Anbetracht der Realitit seiner Zeit diese Bremsen im royalen Vetorecht
und im Oberhaus, stehen heute andere Institutionen und Losungen zur
Verfiigung, mithilfe welcher die gegenseitigen Bremsen und somit das
Gleichgewicht der Machtzweige zu gewahrleisten sind. Ausschlaggebend
ist hier das Verhaltnis der Legislative zu der Exekutive und insbesondere
die Voraussetzung, dass Erstere es ist, die den allgemeinen Willen des Staates
zu artikulieren berufen ist. Liest man dies zusammen mit der Forderung
nach einem Teilnahmerecht aller Buirger an der politischen Willensbil-
dung, ergibt sich ein System, das in die Richtung des modernen Parlamen-
tarismus weist. Jedem Wahlberechtigten muss die Moglichkeit gegeben
werden, an der Bildung dieses allgemeinen Willens teilzunehmen. Ahnlich
wie bei Locke ist auch hier Konsequenz dieses Gedankenganges, dass den
Wahlberechtigten die Moglichkeit gegeben werden muss, das gesetzgeben-
de Organ zur Not abzuwihlen und ihm — um die Gleiche rohe Formulie-
rung zu verwenden, die bei Locke verwendet wurde — die Quittung zu
geben. Sollte dies nicht der Fall sein, drohen — um mit Montesquieus
ebenfalls bereits zitierter Formulierung zu sprechen — Zorn und Apathie!
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IV. Jean-Jacques Rousseau: Volkssouverdnitat und Gemeinwille
1. Einfihrung

Von fundamentaler Bedeutung fiir das Verstindnis der Machtstruktur des
modernen Staates ist das Werk von Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Die sorgfaltige Auslegung seines Gesellschaftsvertrages?® und seiner sonsti-
gen Werke zeigt, dass fiir ihn Herrschaft des Volkes und gleichberechtigte
Teilnahme aller an den Prozessen der demokratischen Willensbildung
Grundvoraussetzungen fiir die Legitimitat staatlicher Macht sind. Noch
prominenter als bei Montesquieu tritt bei Rousseau das Element des ge-
meinsamen Wollens und Einstehens fir das Gemeinwesen als tragendes
Prinzip und Voraussetzung fir das Funktionieren des Staates in den Vor-
dergrund. Es ist dieses Element, das sich hinter der viel diskutierten volonté
générale Rousseaus verbirgt.

Dieses Verstindnis von Rousseaus Schriften als Grundwerke der Demo-
kratie und der Volkssouverinitat erschliefSt sich jedoch nicht unbedingt
sofort. Vielmehr war und ist sein Gesellschaftsvertrag Gegenstand von oft
auch drastischer Kritik. Russell etwa ging sehr weit: In unserer Zeit war
Hitler eine Folgeerscheinung Rousseaus; hinter Roosevelt und Churchill stand
der Geist Lockes.**

Rousseaus Lehre wurde im Laufe der Zeit von Vertretern verschiedener
Stromungen aufgegriffen. Hierbei ist nicht von der Hand zu weisen, dass
sein welterschiitterndes Werk (Jellinek)?** auch leicht zur Legitimierung von
Gewalt- und Willkirherrschaft missbraucht werden kann.?? So wurde
ihm vorgeworfen, in seinem Gesellschaftsvertrag scheinbar der Demokratie
das Wort zu reden, in Wirklichkeit allerdings eine Rechtfertigung des tota-
litaren Staates zu liefern.?26 Rousseau gebe vor, Freiheit sei das Ziel seines
Gesellschaftsvertrages, fordere jedoch bei niherer Betrachtung Gleichhert,
notfalls auch auf Kosten der Freiheit.>*’

222 Der vollstindige Titel des Werkes lautet Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien
des Staatsrechtes. Das Original erschien unter dem Titel Du contrat social, ou
principes du droit politique erstmals 1762 in Amsterdam. Die Bezeichnungen
Gesellschaftsvertrag, contrat social und CS beziehen sich in diesem Kapitel alle
auf Rousseaus Werk.

223 Russell, 2012, S. 693.

224 Jellinek, 1914, S. 211.

225 Vgl. Russell, 2012, S. 693.

226 Russell, 2012, S. 703.

227 Russell, 2012, S. 703.
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Hier soll dargelegt werden, dass solch ein Zerrbild mit zentralen Ele-
menten von Rousseaus Werk unvereinbar ist. Rousseau hat mit seinem Ge-
sellschaftsvertrag einen wichtigen Grundstein fir die Entwicklung des mo-
dernen Verfassungsstaates gelegt und keine politische Philosophie pseudo-de-
mokratischer Diktaturen (Russell)**® geschaffen.

Trotzdem darf nicht verschwiegen werden, dass Rousseaus Gesellschafts-
vertrag leicht falsch verstanden und ebenso leicht bewusst missbraucht
werden kann. Ein Grund hierfir ist die Struktur des Werkes, dem die
systematische Geradlinigkeit der Second Treatise ebenso fehlt wie der Prag-
matismus des Esprit des Lois. Erschwert wird das Problem noch dadurch,
dass Rousseaus Formulierungen aus dem Zusammenhang gerissen nicht
nur eine vollig andere Bedeutung erlangen, sondern duflerst plakativ klin-
gen und deswegen fir politische Radikalisierung wie geschaffen scheinen.
Dieser Umstand sollte fatale Folgen in Gestalt des revolutioniren Terrors
in Frankreich haben.

2. Der Ausgangspunkt: Rousseaus Gesellschaftsvertrag

Auch bei Rousseau markiert der Gesellschaftsvertrag den Ubergang vom
Naturzustand in den organisierten gesellschaftlichen Zustand. Thm geht
es hierbei nicht nur darum, eine Erklarung der Existenz von staatlicher
Macht zu liefern. Ein anderes Ziel tritt noch deutlicher als bei Locke oder
bei Montesquieu in den Vordergrund. Rousseau mochte mithilfe seines
Gesellschaftsvertrages die seiner Ansicht nach ideale Form dieser Macht und
damit die gerechte Form des menschlichen Zusammenlebens aufzeigen.??

Rousseau lehnt ebenfalls die Idee ab, dass Machtverhiltnisse naturgege-
ben seien und fiihrt die Existenz dieser Verhiltnisse auf Vertrage (convents-
ons) zuriick.??® Den durch Vertrag begriindeten Absolutismus, wie er bei
Hobbes, Grotius und Pufendorf zu finden ist, lehnt er ab. Grund fiir diese
Ablehnung ist sein Menschenbild, genauer seine Auffassung tber die Frei-
heit des Menschen. Diese zu verduern (dliener) hilt er fir unmoglich,?3!
da die Freiheit des Menschen nicht die Freiheit zur Selbstaufgabe umfasst.

228 Russell, 2012, S. 693.

229 So auch Jellinek, 1914, S. 211.

230 Im Original: Mais ['ordre social est un droit sacré, qui sert de base a tous les autres.
Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions;
CS, L1

231 CS, 14.
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Dieses Argument findet sich auch in den Two Treatises,?3? allerdings geht
Rousseau im Vergleich zu Locke einen Schritt weiter, indem er die Unver-
auflerlichkeit nicht nur auf die Freiheit des einzelnen Menschen, sondern
ausdriicklich auch auf diejenige des ganzen Volkes bezieht.?33 Ein Vertrag,
der fir den Maichtigen absolute Herrschaft, fiir die Untertanen jedoch
Unterwerfung durch Selbstaufgabe begriindet, ist deswegen nichtig.?34

Dieses Festhalten Rousseaus an der UnverdufSerlichkeit der Freiheit
macht die Rechtfertigung der Staatsmacht zu einem schwierigen Problem.
Ein geordnetes Staatswesen beruht zwangsweise auf Machtstrukturen. Die-
se Strukturen gehen wiederum mit hierarchischen Verhiltnissen einher,
sodass eine gewisse Einschrainkung der Freiheit der Individuen unvermeid-
bar erscheint. Rousseaus System hat zum Ziel, den Spagat zwischen der
radikalen Konzeption von Freiheit und dem Bedurfnis nach gesellschaftli-
cher Organisation zu schaffen. Nach Rousseau kann nur eine Gesellschafts-
form richtig sein, in der die gesamte gesellschaftliche Macht Person und
Eigentum jedes Mitglieds schiitzt, gleichzeitig aber auch jeder Mensch —
um mit Rousseaus Worten zu leben — obgleich er sich mit allen vereint,
gleichwobl nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorber.?35

Die Losung fir dieses scheinbar widerspriichliche Problem will
Rousseau mithilfe seines Gesellschaftsvertrages finden. Die Motivation,
die die freien Menschen dazu bewegt, in diesen Vertrag einzutreten, ist
dhnlich wie derjenige in den Two Treatises. Die Menschen schlieffen sich zu
einer Gemeinschaft zusammen, da sie davon ausgehen, dass sie hierdurch
Vorteile erlangen, die grofer als die Nachteile sind, die sie durch das
Austreten aus dem Naturzustand erleiden.

232 Second Treatise, Chap. IV. Sect 23; Rehm, 2012, S. 101.

233 CS, 14.

234 Selbstverstindlich muss dies auch fir einen Vertrag gelten, der Macht begrin-
det, die Beherrschten jedoch — wie bei Hobbes — nicht einmal zur Vertragspartei
werden ldsst. Rousseau lehnt auch die Auffassung Grotius® ab, nach welcher
der Krieg die vertragliche Unterwerfung der Besiegten begriinden kann. Diese
Bezugnahme auf den Krieg (bzw. genauer: auf den diesen beendenden Friedens-
vertrag) legt eine Annahme nahe: Rousseau lehnte primir nicht die ohnehin
wenig realistisch anmutende Selbstaufgabe aller aufgrund paralleler Verzichtser-
klarungen ab, sondern vielmehr die Versklavung aller durch einen Machthaber,
der diese Verzichtserklirung als Vertreter im ,Namen® ,seines® Volkes abgibt
bzw. solch eine Erklirung von seinem Volk zu seinen eigenen Gunsten einfor-
dert; CS, 1.4.

235 Im Original: chacun s’unissant a tous, n’obéisse pourtant qu'a lui-méme & reste
aussit libre qu’auparavant; CS, 1.6.
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Im Vergleich zu Lockes oben dargestellten Ausfihrungen zu den subjek-
tiven unverdufSerlichen Rechten der Einzelnen schwebt Rousseau ein deut-
lich anderer Weg vor. Unverzichtbarer Inhalt des Gesellschaftsvertrages ist
bei ihm das ganzliche Aufgehen jedes Gesellschaftsgliedes mit allen seinen Rech-
ten in der Gesamtheit.?3¢ Der Grund hierfiir ist die Schaffung von gleichen
Anfangsvoraussetzungen bei der Begriindung des Gemeinwesens. Verblie-
ben gewisse Rechte bei ihren Inhabern, so wiren diese gegentber den
anderen Mitgliedern der Gemeinschaft privilegiert, da in Ermangelung
einer hoheren, Uber ihnen und der Gemeinschaft stehenden Instanz sie
schnell Richter in ihren eigenen Belangen wiren. Dies wiirde erneut den
Weg zum Recht des Stirkeren ebnen.?3”

Dieses ginzliche Aufgehen scheint unvereinbar mit der erwahnten Un-
veraufSerlichkeit der Freiheit als Grundpfeiler von Rousseaus Weltbild.
Den Widerspruch 18st Rousseau wie folgt: entduffert man sein Recht ge-
gentiber allen anderen, die ihrerseits einem gegentiber ebenso handeln,
gewinnt man fir alles, was man verliert, Ersatz und mebr Kraft, das zu
bewabren, was man hat.*3® Trotzdem darf nicht verschwiegen werden, dass
dieser Gedanke des Aufgehens im Ganzen im Gegensatz zu Lockes System
mit seinen unantastbaren Rechten und deren Schranken nur schwer mit
der modernen Grundrechtsdogmatik zu vereinen ist. Auch sind in diesem
Zusammenhang die Bedenken Russells nachvollziehbar, da diese Idee des
Einverleibens durch den Staat zur Legitimierung totalitirer Systeme miss-
braucht werden kann, wenn man sie aus dem Gesamtzusammenhang des
contrat social reif3t.

Auf den ersten Blick dhnelt Rousseaus Gesellschaftsvertrag auch demje-
nigen von Hobbes. Beide sind Entdulerungsvertrige, in denen die im
Naturzustand lebenden Menschen einander versprechen, auf alle Freiheit,
alles Recht und alle Macht zu verzichten und sich riickhaltlos einer be-
stimmten Macht zu unterwerfen.?® Auch schafft in beiden Systemen der

236 Im Original: [’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits a toute la
communauté; CS, 1.6.

237 CS, Le.
238 Im Original: ["équivalent de tout ce qu’on perd, & plus de force pour conserver ce
qu’on a; CS, L.6.

239 Kersting, Wolfgang: Die Vertragsidee des Contrat social und die Tradition des
neuzeitlichen Kontraktualismus, in: Brandt, Reinhard/Herb, Karlfriedrich: Jean-
Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, Akademie Verlag, GmbH, Berlin,
2012, S.52. Kersting merkt hier an, dass Rousseau ungeachtet seiner Kritik
am kontraktualistischen Absolutismus einen ungeschmdlerten souverdinitétstheore-
tischen Hobbesianismus vertritt und dass in dieser Bezichung sein Gesellschafts-
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Entauferungsakt zugleich den Souverin als den Trager dieser Macht. Der
Vergleich halt jedoch einer naheren Uberpriifung nicht stand. Wihrend
bei Hobbes die oberste Macht nicht zwingend einer bestimmten Person
oder Entitit zusteht und der Souverin als Kopf des Staatsgeftiges praktisch
in jeder Erscheinungsform auftreten kann, ist dies bei Rousseau nicht
moglich. Vielmehr ist klar, dass fir ihn diese Macht alleine der Gemein-
schaft der Vertragsschlieenden als Souveran zusteht.?#? Bei ihm fallen so-
mit die Erzeugung der Herrschaftsposition und deren Besetzung durch die
Gemeinschaft der VertragsschlieSenden notwendig zusammen.?*! Eine an-
dere Entitdt in der Rolle des Souverins ware mit Rousseaus Auffassung
von der UnveraufSerlichkeit der menschlichen Freiheit unvereinbar, da der
Korper des Souverins gerade durch die Vereinigung der Menschen ge-
schaffen wird, die sozusagen seine Gliedmafen bilden. Fallen diese weg,
geht auch der Souverin unter. Durch den Gesellschaftsvertrag schaffen alle
VertragsschlieSenden eine Gemeinschaft, der sie alle angehéren, in der sie
alle Unterworfene der Macht, gleichzeitig aber auch Mitglieder der politi-
schen Korperschaft sind, die diese Macht ausiibt und deren Grenzen fest-
legt. Der Gesellschaftsvertrag Rousseaus ist somit die politische Selbster-
mdchtigung des Volkes, welches zugleich berrscht und beberrscht wird (Kersting).
Jedes Mitglied der Gemeinschaft ist zugleich gleichberechtigter Machtteil-
haber und gleichverpflichteter Machtunterworfener.?4?

3. Die volonté générale als Quelle der Legitimitit des modernen Staates —
ein Deutungsversuch

Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter
die oberste Lettung des allgemeinen Willens, und wir nehmen jedes Mitglied als
untrennbaren Teil des Ganzen auf. — Nach Rousseau stellen diese Worte den
unabdingbaren Inhalt des Gesellschaftsvertrages dar.243

vertrag sich nicht grof von demjenigen Hobbes‘ unterscheidet. Auch Russell
vertritt die Ansicht, dass Rousseaus Konzeption derjenigen von Hobbes — und
nicht derjenigen von David Hume - ahnlich ist; s. Russell, 2012, S. 703.

240 Kersting, 2012, S. 52.

241 Kersting, 2012, S. 52.

242 Kersting, 2012, S. 54.

243 Im Original: Chacun de nous met en commun sa personne & toute sa puissance sous
la supréme direction de la volonté générale; & nous recevons en corps chaque membre
comme partie indivisible du tout; CS, 1.6.
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Dies zeigt, dass der allgemeine Wille oder Gemeinwille (volonté genérale)
einen der wichtigsten Begriffe in Rousseaus Welt darstellt.?** Gleichwohl
ist er schwierig zu deuten. Nicht leichter gemacht wird die Deutung durch
die Aussagen des contrat social, gemifl welcher die volonté générale nicht
zwingend identisch mit dem Willen der Mehrheit ist, sondern vielmehr
auch auf der Seite der Minderheit stehen kann sowie gemalS welcher das
Volk als Souverdn und Triger der volonté générale zwar nicht bestochen,
sehr wohl aber hinter das Licht gefihrt werden kann.?*S Somit sind die
volonté générale und der ,Wille Aller” nicht zwingend Deckungsgleich.246

Es sticht ins Auge, dass diese Gedanken aus dem Zusammenhang geris-
sen geeignet sind, staatliche Zwangsbeglickung und — wie die Endphase
der Revolution gezeigt hat — sogar staatlichen Terror zu rechtfertigen. Eine
sorgfaltige Auslegung des Begriffs der volonté générale, die auch auf den
Gesamtzusammenhang des contrat social Riicksicht nimmt, fihre allerdings
zu einem anderen Ergebnis.

Auf den ersten Blick stellt der Begriff volonté générale in philosophischer
wie in psychologischer Hinsicht einen Widerspruch in sich dar. Zur Bil-
dung eines Willens ist nur ein Individuum fihig, dieser Begriff kann
eng gesehen somit nur im Rahmen individueller Bestrebungen verstanden
werden.?#” Mehrere Menschen mogen das gleiche wollen, allerdings verei-
nen sich ihre parallel laufenden Willen hierdurch nicht zu einer volonté
générale, da diese sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie etwas anderes
ist als das Nebeneinander dieser Einzelwillen.?48

Nach Riley lassen sich die zitierten Aussagen Rousseaus dahingehend
auslegen, dass ihm daran gelegen war, eine Briicke zwischen zwei politi-
schen Traditionen zu bauen, die auf den ersten Blick einander zu wider-
sprechen scheinen. Riley bezeichnet diese Traditionen als antike Geschlos-
senheit und als Voluntarismus.** Wichtigstes Kennzeichen der von ihm
als Voluntarismus bezeichneten, etwa seit dem 17. Jahrhundert weit ver-
breiteten Tradition ist die Betonung der Zustimmung der beherrschten
Individuen als Mafstab und Voraussetzung der Legitimitit von politischer

244 Die deutschsprachige Literatur hat im Laufe der Jahrzehnte den Begriff des
Gemeinwillens mit demjenigen des allgemeinen Willens synonym verwendet.

245 CS,11.3.

246 CS,11.3.

247 Riley, Patrick: Eine mogliche Erklirung des Gemeinwillens, in: Brandt, Rein-
bard / Herb, Karlfriedrich: Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, Aka-
demie Verlag, GmbH, Berlin 2012, S. 109.

248 CS,11.3.

249 Riley, 2012, S.109.
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Macht.?5° Dieser Auffassung von Macht und ihrer Begriindung stehen die
ilteren Auffassungen gegentiber, die in der Antike sich mit der idealen
Regierungsform und dem Ziel des Menschen auseinandersetzten und nach
dem Siegeszug des Christentums die Voraussetzungen eines guten Staates
bzw. einer guten Politik erforschten.?s!

Rousseau ist laut Riley bestrebt, mithilfe des Begriffs der volonté géneé-
rale die neueren Schulen des Voluntarismus mit den élteren Theorien
zu versbhnen und die Vorziige beider Auffassungen zu vereinen. Gerade
die erwahnte Ablehnung der Gleichsetzung des Mehrheitswillens mit der
volonté générale zeigt, dass der Wille als Grund fiir die Macht in Rousseaus
Weltbild nicht grenzenlos und nicht ausschlieflich ist. Der Voluntarismus,
dem es in seiner Reinform um Legitimation durch Zustimmung geht,
vermag nichts tiber die Qualitit des Gewollten auszusagen. Rousseau lehnt
die zwingende Gleichsetzung des Gewollten mit dem Richtigen ab und
legt sich auf eine besondere Form des Willens fest,? stellt also inhaltliche
Anforderungen an diesen Willen. Je eher dieser den klassischen Idealen
der Antike in ihrer von Rousseau idealisierten Form entspricht, desto eher
lasst sich auch die von ihm gewiinschte Form von Herrschaft erreichen.

Dieser Widerspruch hilt einer Uberpriifung auf Grundlage der strengen
Mafstibe der Logik nicht stand. Es ist paradox, darauf zu beharren, dass
die wesentlich nicht-voluntaristische Politik, die fir die Antike charakte-
ristisch war, von den Beherrschten gewollt werden sollte.?3 Trotz dieses
philosophischen Widerspruchs ist diese Vermahlung des Gewollten mit
dem Guten fir die Legitimation des modernen Staates jedoch aufschluss-
reich.2* Rousseau sah die volonté générale keineswegs als das Einfallstor fiir
staatliche Ideologie, als das sie spiter missbraucht wurde. Vielmehr stand
hinter der Forderung nach der Herrschaft der volonté générale Rousseaus
Begeisterung fiir die antiken Staaten und deren Werte mit ihrer Geschlos-

250 Neben den Vertragstheoretikern ordnet Riley auch den nicht zu den Kontrak-
tualisten gehérenden G.W.F. Hegel dieser Gruppe zu und zitiert ihn mit den
Worten: In den alten Staaten war der subjektive Zweck mit dem Wollen des Staates
schlechthin eins, in den modernen Zeiten dagegen fordern wir eine eigene Ansicht,
ein eigenes Wollen und Gewissen (Rechtsphilosophie §261, Zusatz). Soll eine
politische Entscheidung getroffen werden, muss nach Hegel ein ,,Ich will“ vom
Menschen selbst ausgesprochen werden (Rechtsphilosophie, § 279, Zusatz). Bei-
de auch zitiert von Riley, 2012, S. 110.

251 Riley, 2012, S. 110.

252 Riley, 2012, S.111.

253 Riley, 2012, S.111.

254 Riley, 2012, S.111.
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senheit. Die Erfahrung zeigt, dass dieser Versuch der Vermahlung von
Gewolltem und Gutem bis heute aktuell ist. Gerade liberale Demokratien
sind bestrebt, einen Kompromiss zwischen der Mafsgeblichkeit des Willens
der Burger und den als richtig angesechenen, nicht von diesem Willen
abhingigen Werten zu finden.

Neben seinem Festhalten an der Identitit von Gemeinschaft und Souve-
ran ist es dieses Eintreten fur bestimmte Ideale und Werte, das Rousseaus
System wesentlich von jenem von Hobbes unterscheidet. Ist die Zustim-
mung bei Letzterem fir die Begrindung politischer Autoritit nicht nur
ausschlaggebend, sondern auch ausreichend, steht gerade die Kritik an ihr
als einziger Quelle der Legitimitat im Mittelpunkt von Rousseaus Theorie.
Die friheren Vertragstheorien hitten der Form der Verpflichtung und
dem Willen, wie er tatsichlich ist, tiberzogene Bedeutung beigemessen,
wihrend sie sich zu wenig mit den Fragen auseinandersetzten, wozu die
Unterworfenen verpflichtet sind bzw. wie der Wille sein sollte.?5

Dieses Wie, diese Anforderung an den Inhalt des Willens der Beherrsch-
ten ist Einfallstor fiir die von Riley als antike Geschlossenheit bezeichnete
Tradition mit ihren Werten. Rousseaus Begeisterung fiir diese Werte hat-
te ihren Grund in ihrer Einheit und ihrer allgemeinen Moral.2%¢ Riley
sieht in dieser allgemeinen Moral, dieser idealisierten Vollkommenheit
eine Erklirung der Idee der volonté générale: diese ist eine Verschmelzung
der Allgemeinheit (Einheit, Gemeinschaftlichkeit) der Antike mit dem
Willen (Zustimmung, Vertrag) der Moderne. Rousseau beharrt also da-
rauf, dass selbst ein vollkommenes politisches System von allen gewollt
werden muss, die ihm unterworfen sind:27 Ohne Zweifel ist eine allgemeine
Gerechtigkeit vorhanden, die nur von der Vernunft ausgebt; allein um bei uns
anerkannt zu werden, muss diese Gerechtigkeit gegenseitig sein.>>8

In Harmonie hierzu steht auch die Passage aus dem Gesellschaftsvertrag,
die einer Definition der volonté générale nahekommt:

Hitten bei der Beschlussfassung eines hinlinglich unterrichteten Volkes die
Staatsbiirger keine feste Verbindung untereinander, so wiirde aus der grofien

255 Riley, 2012, S.115.

256 Riley, 2012, S.119.

257 Riley, S. 120, der in diesem Beharren den Grund dafiir sieht, der Rousseau zum
grofSten Utopisten aller wichtigen politischen Theoretiker macht.

258 Im Original: Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule; mais
cette justice pour étre admise entre nous doit étre réciproque; CS, 11.6.
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Anzabl kleiner Differenzen stets der allgemeine Wille hervorgehen, und der
Beschluss wdre immer gut.>>

Rousseau geht hier davon aus, dass das Interesse eines jeden Mitglieds der
Gemeinschaft aus zwei Teilen besteht: dem einen, der nur jedem einzel-
nen, und dem anderen, der allen Mitgliedern des Staates eigen ist.2¢? Die
zur ersten Gruppe gehorenden Teile der Interessen heben einander auf,
sodass als Endergebnis nur derjenige Teil ubrigbleibt, der allen gemeinsam
ist. Und dieser Teil ist die volonté générale. 2!

Dies stiitzt die oben vorgestellte These von der ,,doppelten Natur® der
volonté générale. Diese von allen Menschen gewollten Inhalte und Ziele
bestimmen die Richtung, in die sich das Gemeinwesen entwickeln und
die Ziele, die es verfolgen wird. Fir Rousseaus Gemeinschaft ist dement-
sprechend erforderlich, dass dieser gemeinsame Wille, diese gemeinsamen
Ziele moglichst im Einklang mit seinen Vorstellungen von den Idealen
der Antike stehen.

Rousseaus einstehen fiir diese antike Geschlossenheit sollte keinesfalls
zu der Annahme verleiten, dass es ihm darauf ankam, die staatliche Macht
mithilfe einer Berufung auf Transzendentales zu legitimieren. Mit seinem
ausgepragten Freiheitsanspruch und dem damit einhergehenden Bestehen
auf der Souveranitat des Volkes als Grundsatz der gesellschaftlichen Orga-
nisation entzog gerade Rousseau den zu seiner Zeit immer noch existie-
renden Theorien den Boden, die sich zur Legitimierung von Herrschafts-
anspriichen auf Althergebrachtes und Ubernatiirliches beriefen. An die
Stelle der Macht der Konige ,von Gottes Gnaden® sollte die Herrschaft
des Rechts treten, nicht diejenige der volonté générale als neuem Gott. Die
Quelle der volonté générale als Lebenselixier der Legitimitit ist somit kei-
nesfalls im Transzendentalen zu suchen, sondern vielmehr bei denen, die
Beherrscht werden und gleichzeitig gemeinsam als Souveran herrschen.

Die volonté générale kann schlieflich entgegen allen Vorurteilen auch
nicht dazu verwendet werden, eine Gleichheit auf Kosten der Freiheit?s* zu
legitimieren. Rousseau selbst sagt: was nun die Gleichbeit anlangt, so ist unter
diesem Worte nicht zu versteben, dass alle eine durchaus gleich grofe Kraft und
etnen genau ebenso grofien Reichtum besitzen, sondern dass die Gewalt jede
Gewalttitigkeit ausschliefSt und sich nur kraft der Gesetze und der Stellung im
Staate duflern darf, dass ferner kein Staatsbiirger so reich sein darf, um sich

259 CS, 11.3.

260 Russell, 2012, S. 706.
261 Russell, 2012, S. 706.
262 So Russell, 2012, S. 706.
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etnen andern kaufen zu konnen, noch so arm, um sich verkaufen zu miissen.
Dies setzt auf Seiten der Groflen MdfSigung des Vermogens und des Ansebens,
und auf Seiten der Kleinen MdfSigung des Geizes und der Habsucht voraus.>63

In diesen Zeilen sind nicht nur die Ablehnung der rohen Gewalt und
ein Eintreten fir die Beschrinkung derselben durch Staat und Gesetz
erkennbar. Vielmehr stehen sie auch fiir einen weiteren Aspekt des Haupt-
themas der Freiheit in der organisierten Gemeinschaft. Diese ist keine
Freiheit von den Regeln, jedoch ist auch die von Russell verwendete For-
mulierung Gleichheit auf Kosten der Freiheit etwas ungenau. Wie Lockes
Vision beschreibt auch diejenige Rousseaus am chesten eine Freiheit in
Verantwortung, deren Grundlage nicht staatlicher Zwang, sondern freiwil-
lige Selbstbeherrschung ist. Freilich schlagt auch hier das nicht-voluntative
Element der volonté générale durch.

Gerade das Konzept der volonté générale ist fur das Verstindnis der Legi-
timation von Macht im modernen Staat aufschlussreich. Es zeigt, dass die
auf dem Willen der Beherrschten beruhende Staatsmacht nur dann tber
starke Legitimitat verfigen kann, wenn sich zu dem Element des Wollens
seitens moglichst aller Birger zusitzlich das Element des gemeinsamen
Eintretens fiir bestimmte Werte gesellt. Rousseau bezieht sich hier auf die
Antike mit ihrem Ideal der Geschlossenheit, das in einer modernen Demo-
kratie ein Ideal bleiben muss. Dennoch ist seine Kernaussage bis heute
aktuell. Ohne Werte, mit denen sich alle Birger identifizieren kdnnen,
bleib die Legitimitat der Staatsmacht schwach und wenig bestindig. Der
Wille der Mehrheit — und sei diese Mehrheit eine einfache oder eine quali-
fizierte — vermag fir sich allein dauerhaft keine Herrschaft zu begriinden.
Zu dem ,,Ob“ des Wollens miissen sich Werte gesellen, fiir die alle bereit
sind einzutreten. In diesen Ansichten ist ein Vorganger des heutigen Min-
derheitenschutzes erkennbar. Fir Rousseau sind Volkssouveranitit und
Volksherrschaft nicht mit dem von inhaltlichen Beschrinkungen losgelds-
ten Willen der Mehrheit gleichzusetzen.

Behalt man hier die gesetzgebende Macht des Volkes als Ausdruck sei-
ner Souverinitit im Auge und wendet diesen Grundsatz konsequent auch
auf oberste rechtliche Dokumente an, liegt das Ergebnis auf der Hand. Die
verfassunggebende Gewalt des Volkes ist demnach keineswegs unbegrenzt,
die Mehrheit muss bei ihrer Austibung Ricksicht auf Werte nehmen, die
moglichst allen Menschen — und eben nicht nur der Mehrheit — wichtig
sind.

263 CS,I.11.
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Folgt man dieser Auslegung, wird auch der vermeintlich gefihrlichen
Aussage des Gesellschaftsvertrages, gemifl der das Volk verblendet und ge-
tauscht werden kann, der Wind aus den Segeln genommen. Diese legiti-
miert keine staatliche Zwangsbegliickung, sondern bezieht sich auf eine
Erosion des Guten etwa durch Betriiger und Demagogen, die die Biirger
verblenden und somit den wahren Gehalt der volonté générale - die fir sich
immer richtig sein muss — in verzerrter Form darstellen.

Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass die volonté générale keinesfalls
ein Katalysator fiir Regeln des Naturrechts ist. Diese Annahme wire un-
vereinbar mit Rousseaus Skepsis hinsichtlich der Existenz eines hoheren
Naturgesetzes. In seinem Diskurs iiber die Ungleichbeit heifSt es:

Zundchst sucht man nach den Regeln, iiber die untereinander iibereinzu-
kommen fiir die Menschen zum allgemeinen Nutzen angemessen wire;
und dann gibt man der Sammlung dieser Regeln den Namen ,natiirliches
Gesetz®, obne anderen Beweis als das Wohl, das — wie man findet — aus
threr universellen Praxis resultieren wiirde.?%*

Diese Skepsis riickt Rousseau in die Nihe der Philosophie David Humes,
die auch in fundamentalen moralischen Regeln lediglich Losungen fiir
praktische Probleme sieht und keine offenkundigen oder unverriickbaren
Wahrheiten und die leugnet, dass diese Regeln in einer getreuen Beschrei-
bung der menschlichen Natur und der Lage des Menschen beinhaltet
waren.263

Legt man den Begrift der volonté générale in diesem Licht aus, so er-
schlieft sich, dass Rousseau an die Vernunft appelliert. Da die elemen-
taren Bediurfnisse, Fahigkeiten und Verhiltnisse der Menschen tberall
zumindest dhnlich sind, missen auch die praktischen Losungen dhnlich
sein. Um zu diesen Losungen zu gelangen, missen die Menschen ihren
Verstand benutzen, um sich tber sich selbst und ihre Verhaltnisse klar zu
werden und um Urteile kritisch zu hinterfragen.2¢6

264 Disc., III 55.

265 S. hierzu Plamenatz, John: ,Was nichts anderes heiflt, als dass man ihn zwin-
gen wird, frei zu sein®, in: Brandt, Reinbard / Herb, Karlfriedrich: Jean-Jacques
Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, Akademie Verlag, GmbH, Berlin 2012,
S.73.

266 Plamenatz, 2012, S. 74.
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4. Zum schidlichen Einfluss von Gruppierungen auf die volonté générale

Eine sehr wichtige Aussage enthilt die Anforderung im obigen Zitat,
gemafl der sich die volonté générale manifestiert, wenn die Staatsbiirger
keine feste Verbindung untereinander bei Beschlussfassung haben. Sie ist
Ausdruck der ablehnenden Haltung Rousseaus gegeniiber der Rolle von
untergeordneten Vereinigungen innerhalb des Staates. Diese tben eine
verzerrende Wirkung auf die Bildung des Gemeinwillens aus, da sie nicht
die einzelnen Interessen der Individuen, sondern ihre eigenen Gruppen-
interessen gegeniiber der Gemeinschaft artikulieren. Der innerhalb der
Vereinigungen gebildete Wille ist iz Beziehung auf ihre Mitglieder ein allge-
meiner und dem Staat gegeniiber ein einzelner.2¢” Die Konsequenzen hiervon
sind, dass die Differenzen weniger zahlreich werden und zu einem weniger
allgemeinen Ergebnis*¢® fihren. Rousseaus Schlussfolgerung: Um eine klare
Darlegung des allgemeinen Willens zu erbalten, ist es deshalb von Wichtigkeit,
dass es im Staate moglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder
Staatsbiirger nur fiir seine eigene Uberzeugung eintreten soll2%® Er fahrt fort:
Wenn sich indessen Parteien, wenn sich kleine Genossenschaften zum Nachteil
der grofien bilden, so wird der Wille jeder dieser Gesellschaften in Beziehung
auf ihre Mitglieder ein allgemeiner und dem Staate gegeniiber ein einzelner;
man kann dann sagen, dass nicht mebr soviel Stimmberechtigte wie Menschen
vorhanden sind, sondern nur so viele, wie es Vereinigungen gibt. Die Differenzen
werden weniger zablreich und fiihren zu etnem weniger allgemeinen Ergebnis.*’°

Wiirde man diesen Gedanken konsequent in die Praxis umsetzen, wiren
die Konsequenzen drastisch. Der Staat durfte keinerlei Art von Vereinigun-
gen tolerieren. Neben den von Rousseau sicherlich in erster Linie gemein-
ten politischen Parteien wire z.B. auch Kirchen, Gewerkschaften oder
allen menschlichen Organisationen mit gleichgerichteten wirtschaftlichen
Interessen der Boden entzogen.?”! Rousseau erkennt hier selbst die Schwie-
rigkeit der Durchsetzung dieser Forderung und schwicht sie dahingehend
ab, dass im Falle der Existenz von derartigen besonderen Gesellschaften es
winschenswert sei, ihre Anzahl zu maximieren, um so zu erreichen, dass
sie bei der Willensbildung einander neutralisieren.?”?

267 CS,11.3.

268 CS, I1.3.

269 CS, 11.3.

270 CS, I1.3.

271 Aus diese Schwierigkeit weist auch Russe/l hin, S. Russell, 2012, S. 707.
272 CS, 11.3.; Russell, 2012, S. 707.
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Diese Aussagen Rousseaus tber die Verzerrende Wirkung von Vereini-
gungen auf die volonté générale haben enorme Bedeutung fir die Beant-
wortung der Legitimititsfrage. Eine (Verfassungs-)Gesetzgebung ohne die
Beteiligung von Parteien ist im modernen Staat praktisch unvorstellbar.
Dennoch ist hier Rousseaus Warnung vor Augen zu halten: Wenn endlich
eine dieser Vereinigungen so grof ist, dass sie iiber alle anderen das Ubergewicht
davontrigt, so ist das Ergebnis nicht mebr eine Summe kleiner Differenzen, son-
dern eine einzige Differenz; dann gibt es keinen allgemeinen Willen mebr, und
die Ansicht, die den Sieg davontrdgt, ist trotzdem nur eine Privatansicht.*’3

Ist der Sieg einer solchen Privatansicht in Angelegenheiten des politi-
schen Tagesgeschifts (insbesondere bei der Gesetzgebung) nicht nur hin-
nehmbar, sondern auch unvermeidbarer Bestandteil einer parlamentari-
schen Demokratie, kann sie im Falle einer einseitigen Verfassunggebung
durch die im Moment dominante Vereinigung verheerende Wirkungen
haben. Die Dauerhaftigkeit als wesentliches Merkmal der Verfassung
weicht einer machtpolitischen Momentaufnahme, die nicht Ausdruck der
volonté générale ist. Dies hat zur Folge, dass die Anhanger anderer Vereini-
gungen die Verfassung nicht als die ihrige und nicht als fir alle akzepta-
blen Kompromiss ansehen.

5. Exkurs: als dass man ihn zwingen werde, frei zu sein

Der am meisten problematische und fiir die Legitimierung von diktatori-
schen Systemen wohl am leichtesten zu missbrauchende Satz des contrat
social findet sich im ersten Teil des Werkes:

Damit demnach der Gesellschaftsvertrag keine leere Form sei, enthdlt er
stillschweigend folgende Verpflichtung, die allein den iibrigen Kraft gewdb-
ren kann; sie besteht darin, dass jeder, der dem allgemeinen Willen den
Gehorsam verweigert, von dem ganzen Korper dazu gezwungen werden soll;
das hat keine andere Bedeutung, als dass man ihn zwingen werde, frei zu
sein. 274

Eine wortliche Auslegung des Satzes hilft nicht weiter. Die Behauptung,
wer gezwungen werde, dem Gesetz zu gehorchen, werde gezwungen, frei

273 CS§, 1L.3.
274 Im Original: ce qui ne signifie autre chose, sinon qu’on le forcera d étre libre; CS, 1.7.
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zu sein, klingt widersinnig.?’> Die wahre Bedeutung dieses Paradoxes er-
schlieft sich nur dann, wenn man es im Zusammenhang mit dem Rest
des Gesellschaftsvertrages und anderen Werken Rousseaus liest. Auf diese
Weise wird deutlich, dass sich in ihm der Schlussel fir das Verstindnis von
Rousseaus Auffassung tiber den Zusammenhang zwischen Gesetz, Pflicht
und Freiheit verbirgt.?”¢

Ausgangspunkt ist der Gebrauch des Begriffs Freiheit (/iberté) im con-
trat social. Das Werk verwendet diesen nicht einheitlich und kennt drei
Arten von Freiheit, denen Rousseau komplett verschiedene Bedeutungen
beimisst.?”” Er erwahnt als erste Form die naturliche Freiheit (/zberté natu-
relle), d.h. die Freiheit, alles zu erlangen, was innerhalb der Macht des
jeweiligen Menschen steht.?’8 Auf diese Freiheit verzichtet das Individuum
durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrages und durch den Eintritt in
die organisierte Gesellschaft.?”? Im Austausch fiir diesen Verzicht erlangt
es die burgerliche Freiheit (/iberté civile), die die zweite Form der Freiheit
darstellt.?8" Diese ist die fir das organisierte Zusammenleben typische
Form, der die volonté générale Grenzen setzt. Zur Veranschaulichung des
Unterschiedes zwischen den beiden Arten von Freiheit fiigt Rousseau hin-
zu, dass der liberté naturelle eher der Besitz an einer Sache als tatsichliche
Gewalt, wahrend der liberté civile eher das Eigentumsrecht und damit
geordnete Verhaltnisse entsprichen.?8! Somit ist diese Form der Freiheit
am chesten vergleichbar mit der liberalen Form von Freiheit, die dem
Individuum erlaubet, alles zu tun, was das Gesetz (als Ausdruck der volonté
générale) nicht verbietet.?8?

Als dritte Form der Freiheit spricht der contrat social schlieflich von der
sittlichen Freiheit (/iberté morale), die als einzige den Menschen zum Herren
seiner selbst machi?®3 und fuge hinzu: Geborsam gegeniiber dem selbstgegebe-

275 Plamenatz, S.70.; Auf die problematische Natur des Satzes weist auch Russel/
hin und fragt etwas provokativ: wurde Galiler ,,gezwungen, frei zu sein, als die
Inquisition ihn gewaltsam notigte, zu widerrufen?; Russell, a.a.O., S. 705.

276 Plamenatz, 70.

277 Plamenatz, 74.

278 Im Original: un droit illimité a tout ce qui le tente et qu 1l peut atteindre; CS, 1.8.

279 CS, 1.8.

280 CS, L.8.

281 CS, L.8.

282 Plamenatz, 2012, S.75.

283 Im Original: qui seule rend I’homme vraiment maitre de lui; CS, 1.8.
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nen Gesetz ist Freiheit.?8* Diese Form der Freiheit ist somit gekennzeichnet
durch eine Beziehung des Individuums zu sich selbst.?8

Es kann nur diese moralische Freiheit sein, die Rousseau in seinem
Paradox unter Freiheit versteht. Wirde Rousseau unter der Freiheit, zu
der man notfalls gezwungen wird, die Freiheit im vorvertraglichen Natur-
zustand, d.h. eine vollstindige Freiheit von Regeln meinen, ergibe dies
ein widersinniges Ergebnis. Es fillt nimlich schwer, im Naturzustand eine
irgendwie geartete Existenz von Zwang anzunehmen. Die liberté naturelle
ist die Freiheit des unzivilisierten Menschen in einer ebenso unzivilisierten
Welt, wahrend gesellschaftlicher Zwang — um den es laut dem umstritte-
nen Zitat erkennbar geht — ein Mindestmafl an Organisation und damit
auch an Zivilisation voraussetzt. Verstarkt wird dies noch durch den Um-
stand, dass der fragliche Abschnitt des contrat social die volonté générale
erwihnt, die nur nach dem Eintritt in den organisierten Zustand in Er-
scheinung tritt und somit im vorvertraglichen Zustand nicht existiert.28

Ebenso wenig passt der Satz in den Sinnzusammenhang der liberte¢
civile. Verfigt nimlich der Mensch iber die Freiheit, alles zu tun, was
das Gesetz (als Erscheinung der volonté générale) nicht verbietet, so ware
jeder Zwang, den die Gesellschaft ihm gegentiber anwendet, lediglich eine
AuBerung der volonté générale, die die Verhaltensregeln in der Gesellschaft
neu bestimmt und sich hierzu des Gesetzes bedient. Anders ausgedrickt:
der Eingriff in die Freiheit wiirde nicht seine Freiheit verletzen, sondern
den von der Gemeinschaft festgelegten Rahmen der /iberté civile neu — und
zwar enger — festsetzen.?%”

Somit bleibt nur die /iberté morale als die Ausprigung der Freiheit, auf
die sich Rousseau in seinem Paradox bezogen haben kann. Dies wirkt
zuniachst befremdlich, ist es doch gerade die innere Uberzeugung des Men-
schen, die von dufferen Zwingen nicht beeinflusst werden kann.

Hier ist davon auszugehen, dass eines der wichtigsten Ziele des contrat
social die Aufrechterhaltung der /liberté naturelle ist, die der Mensch im
vorvertraglichen Zustand geniefSt. Aus der UnverdufSerlichkeit der dem
Menschen innewohnenden Freiheit folgt, dass die fiir den Zustand nach

284 1Im Original: ["obéissance a la loi qu 'on s est prescrite est liberté; CS, 1.8.

285 So Plamenatz, 2012, S.76.

286 Vgl. CS, L.8.

287 Dies gilt selbstverstandlich nur dann, wenn der freiheitsbeschrinkende Eingriff
seitens der Gemeinschaft rechtsstaatlichen Grundsitzen entspricht. Insbesonde-
re ist hier an eine gesetzliche Grundlage fir die freiheitsbeschrinkende Mafs-
nahme zu denken. Alles andere wiirde eine ibergriffige staatliche Handlung
bedeuten.
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Vertragsschluss typischen Erscheinungsformen der Freiheit in ithrem Um-
fang nicht hinter der /iberté naturelle zurickbleiben dirfen. Hier ist auch
daran zu denken, dass der Ubergang vom Naturzustand in den durch
den Gesellschaftsvertrag geregelten Zustand vom freien Willen der Men-
schen geleitet sein muss. Dieser Wille hingegen wiirde (seine Freiheit von
Zwang und Irrtum vorausgesetzt) niemals einem Vertrag zustimmen, der
die Freiheit im Vergleich zur liberté naturelle verkirzt:288 Der Herrscher ist
das Abbild des Vaters, das Volk ist das Abbild der Kinder, und da alle gleich und
frei geboren sind, verdufSern sie thre Freiheit nur um ihres Nutzens willen.*®

Wie erwahnt, ist Ideal des contrat social eine Gesellschaftsform, in der je-
der etnzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwobl nur sich selbst gehorcht
und so frei bleibt wie vorher>*° Diese Aussage steht im Einklang mit dem
Freiheitsbegriff, den Rousseau in seinem (ebenfalls 1762 erschienenen)
Emile verwendet: Der wirklich freie Mensch will nur, was er kann, und tut,
was ithm gefdillt.*!

Im Naturzustand setzt diese Form von Freiheit einerseits eine vollige
Unabhingigkeit des Individuums von anderen, andererseits eine Beschei-
denheit und Einfachheit der Bediirfnisse voraus.?? Unter den geidnderten
Verhiltnissen des gesellschaftlichen Lebens kann eine dieser /iberté natu-
relle mindestens ebenbiirtige Freiheit allerdings nicht mit den gleichen
Mitteln hergestellt werden. Mit dem Ubergang in den neuen Zustand
ist der Mensch nicht nur zum sozialen, sondern auch zum moralischen
Wesen geworden. Er stellt Anspriiche gegeniiber seinen Mitmenschen,
begrenzt allerdings auch das Ausmaf§ dieser Anspriiche. Hier appelliert
Rousseau an die Vernunft, offenbar als Auspragung der volonté générale.
Rousseaus Ordnung kann nur funktionieren, wenn die Menschen nur
solche Anspriiche gegeneinanderstellen, die verninftig sind und deren
Grenzen sie einsechen.?®? Fir diese Annahme spricht auch eine Passage aus
der ersten Fassung des contrat social (dem sog. Manuscrit de Genéve):

288 S. hierzu Plamenatz, 2012, 77f.

289 CS,1.2.

290 Im Original: chacun s’unissant a tous, n’obéisse pourtant qu’a lui-méme & reste
aussi libre qu’auparavant; CS, 1.6.

291 Emile, IV 309; auch zitiert von Plamenatz, 2012, S. 76.

292 Plamenatz beschreibt den Menschen im Naturzustand wie folgt: Er ist unabhdn-
gig, weil er [...] nicht dazu gezwungen ist, zu tun, was andere von thm wollen. Fiir
gewohnlich befriedigt er seine Bediirfnisse obne ihre Hilfe, ebenso wie sie ihrerseits
ohne seinen Beistand auskommen; s. Plamenatz, 2012, S. 76.

293 Plamenatz, 2012, S.79.
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Niemand wird in Abrede stellen, dass der Gemeinwille in der Tat in jedem
Individuum ein reiner Akt des Verstandes ist, mit dem man im Schweigen
der Letdenschaften iiber das nachdenkt, was der Mensch von seinen Mitmen-
schen fordern kann und was sein Mitmensch rechtmdfsig von ihm fordern
hann. 294295

Diese Anrufung der Vernunft lasst erkennen, dass Rousseaus Paradox auf
eine Bestitigung der Grundthese des Gesellschaftsvertrages hinausliuft,
gemaf der jede staatliche Ordnung nur dann legitim sein kann, wenn die
Beherrschten sie wollen bzw. sie (zumindest) als verniinftig anerkennen.
Menschen, die in einer Gemeinschaft in Interdependenz leben und somit
gezwungen sind, einander Forderungen zu stellen und diese wechselseitig
zu erfiillen, konnen nur dann frei sein, wenn sie willentlich tun, was
von ihnen verlangt wird und wenn ihre Verpflichtungen im Einklang mit
ihren eigenen Vorstellungen sind.?%¢

Das Rousseausche Paradox bezieht sich seinerseits auf die innere ethi-
sche Dimension dieser Voraussetzung des Wollens, der Identifikation
mit der gesellschaftlichen Ordnung und weckt die Erinnerung an den
universell anerkannten Grundsatz der Freiheit durch Pflichterfillung.??”
Rousseau folgt Hobbes und Hume in der Annahme, dass Menschen ein-
verstanden sind, Regeln einzuhalten, deren Befolgung ihnen zum Vorteil
gereicht, erginzt diese These jedoch dahingehend, dass der Mensch sich
Regeln unterwirft, um seine Leidenschaften und Geliste zu beherrschen.
Diese Unterwerfung ist ihrerseits durch einen Zugewinn an Freiheit moti-
viert. Regeln halten den Menschen in Schranken, wihrend Geliste und
Leidenschaften ihn versklaven.?”® Als moralisches Wesen hat der Mensch
seinen bestandigen Willen, der — und dies ist ausschlaggebend — nur dann

294 Manuscrit de Geneve (CSMS), 111 286, auch zitiert von Plamenatz, 2012, S. 73.

295 Hier sei angemerkt, dass diese Verwendung des Begriffs Gemeinwille in diesem
Sinne der Vernunft bzw. eines gemeinsamen Bewusstseins sehr gut die Ansicht
Rileys tiber die oben erwahnten zwei Traditionen stitzt, sind es doch gerade die
fir die Antike typischen Ideale der Vernunft und der MafSigung, auf die sich
nach Rousseau der Gemeinwille richten muss.

296 Plamenatz, 2012, 81.

297 Plamenatz weist darauf hin, dass diese Freiheit durch Pflichterftllung als Gegen-
satz zur Knechtschaft durch Leidenschaften ein Gedanke mit langer Tradition
ist, der sich nicht nur im westlichen Kulturkreis findet. Als seine Vertreter
nennt er Sokrates, die Stoiker, den Apostel Paulus und sogar Buddha; s. hierzu
Plamenatz, 2012, S. 72f.

298 Plamenatz, 2012, S. 83.
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stark sein kann, wenn die Regeln (sprich: das Gesetz) ihm nicht aufge-
zwungen werden, sondern seine eigenen sind.??

Wenn Rousseau das Gesetz als Ausdruck des Gemeinwillens sieht, ist er
bestrebt, die idealen Voraussetzungen fir diese Art der Treue gegentber
den Regeln in den Menschen zu schaffen. Sind diese erfillt, konnen
auch die Leidenschaften schwieriger gedeihen, die die Menschen zum
Gesetzesbruch veranlassen.3% So ist die Freiheit des Menschen, der vom
Naturzustand in den gesellschaftlich organisierten Zustand vorgeriickt ist,
vergleichbar mit der liberté naturelle: er will nur, was er kann und tut nur,
was thm gefillt, da er lediglich einem Gesetz unterworfen ist, das seinen
eigenen Willen ausdricke. Daneben ist er auch in dem Sinne selbstgentg-
sam, dass er nicht von der Gunst der anderen abhingig ist, wenn er
bekommen mochte, was er will, sondern sich auf Gesetze berufen kann,
deren Befolgung im Interesse aller liegt.3"!

So verstanden erscheint das Rousseausche Paradox deutlich weniger
widersprichlich. Der Zwang, der den in der Gemeinschaft lebenden Men-
schen dazu zwingt, frei zu sein, ist lediglich die Ordnung, die dem Men-
schen von einer Gesellschaft auferlegt wird, die er als gerecht empfindet
und deren Mitglied er ist. Er ist eine moralische Stiitze, eine Macht, die thm
hilft und die ihn vor sich selber schiitzt (Plamenatz) .3

6. Gesetz und Verfassung in Rousseaus Welt

Gegen Rousseaus Werk wurde eingewandt, dass diesem der Gedanke der
Verfassunggebung fernstehe. Wihrend die Verfassunggebung Ausgangs-
punkt, Grundlage und Fixierungsmedium einer rechtlichen Ordnung sei, sei
der Rousseausche Gesellschaftsvertrag besser als Symbol eines neuen mensch-
lichen Daseinszustandes zu verstehen.303

Der Einwand, dass Rousseaus Gesellschaftsvertrag in erster Linie erklart,
wie und warum der Mensch den Naturzustand hinter sich gelassen und
diesem das Leben in der Gemeinschaft vorgezogen hat, ist richtig. Es fallt
nicht leicht, das Werk als verfassungstheoretische Schrift zu lesen. Bei Be-

299 Plamenatz, 2012, S. 83.

300 Plamenatz, 2012, S. 83.

301 Plamenatz, 2012, S. 84.

302 Plamenatz, 2012, S. 84.

303 So wortlich Herbst, 2003, S. 65. Herbst geht hier so weit, dass er die Vertragsme-
taphorik in Rousseaus Welt als eigentlich falsch und irrefiibrend bezeichnet.
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trachtung des contrat social fillt allerdings auf, dass Rousseau dem Gesetz
als dem fiir den gesellschaftlich organisierten Daseinszustand typischen
Regelungsinstrument grofse Bedeutung zumisst, widmet er ihm doch gan-
ze sechs Kapitel des Werkes.3%* Diese beinhalten Aussagen, die nicht nur
herkdmmliche Gesetze betreffen, sondern auch fiir die Beantwortung der
Legitimititsfrage der Rechtsvorschriften an der Spitze der Normenhierar-
chie wichtig sind.

Durch den Gesellschaftsvertrag haben wir dem politischen Korper zum Dasein
und Leben verbolfen; jetzt kommt es darauf an, ihn durch die Gesetzgebung mit
Tatkraft und Willenskraft zu erfiillen.3% — Dieser erste Satz des Kapitels, das
den Titel vom Gesetz tragt, beantwortet fiir sich allein noch nicht die Frage,
ob Rousseau sich in seinem contrat social konkrete Vorstellungen tber eine
Verfassung als oberstem rechtlichem Dokument eines Staates gemacht hat.
Die vier Begriffe Dasein (exzstence), Leben (vie), Tatkraft (mouvement) und
Willenskraft (volonté) sind einer schier unbegrenzten Zahl von Auslegun-
gen zuganglich, werden jedoch im contrat social nicht niher prazisiert
und erlauben fir sich allein noch nicht den Schluss, dass Rousseau daran
gelegen war, sich hinsichtlich einer Verfassung zu duflern. Die Begriffe
Tatkraft und Willenskraft sind auch leicht dahingehend auszulegen, dass
sie sich auf Gesetze des politischen Tagesgeschifts beziehen, sind es doch
gerade diese, welche Ausdruck der Tatkraft einer Gesellschaft sind. Als
Spiegelbild hierzu lasst sich vertreten, dass gerade die Verfassung dazu
berufen ist, die grundlegenden Regeln des Staates festzuhalten und somit
der Gemeinschaft Leben einzuhauchen und ihr das politische Dasein zu
geben.

Wirde man dieser Argumentation folgen, miisste man zwingend die
Verfassung der Domine von Leben und Dasein zuordnen und sie mit dem
Gesellschaftsvertrag gleichsetzen. Da Rousseau im Zusammenhang mit sei-
nem Gesellschaftsvertrag kaum Gedanken auflert, die — zumindest in ihrer
originiren Form - fiir eine oberste Rechtsvorschrift typisch sein kdnnten,
kdme man so tatsichlich zu dem Ergebnis, dass eine Verfassung im heuti-
gen Sinne des Wortes keinen Platz in Rousseaus Welt hat. Zwar verwen-
det er den Begriff constitution regelmalig im contrat social, jedoch nie
im Zusammenhang mit einer eventuellen Verfassunggebung oder einem
Verfassungsdokument.3%¢ Vielmehr benutzt er ihn dann, wenn er Gber
die grundlegende Form der Existenz der Gemeinschaft spricht. Auch dies

304 CS,IL.6.-11.11.
305 CS, ILe.
306 S.zum Beispiel CS, II.11 a.E.
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erlaubt leicht den Schluss, dass er keine konkrete Vorstellung von dem
Inhalt einer Verfassung hat und somit den Gesellschaftsvertrag als grundle-
gendes Instrument fiir die Errichtung eines Staates ausreichen lasst.
Allerdings wird solch ein Ergebnis dem contrat social nicht gerecht. Die
obigen Kapitel zeigen vielmehr, dass Rousseau Gesetze als wichtige Aufe-
rungsformen der volonté générale betrachtet und ihnen eine fundamentale
Rolle bei der Realisierung seiner Vorstellungen tber Gerechtigkeit bei-
misst. So schreibt er z.B.: Es bedarf also gewisser Vertrige und Gesetze, um die
Rechte mit den Pflichten zu vereinbaren und die Gerechtigkeit auf thr Gebiet
zuriickzufiibren.3” Noch eindeutiger wird dieses Ergebnis dann, wenn man
den contrat social zusammen mit anderen Werken Rousseaus liest. Insbe-
sondere seine Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Errichtung eines
neuen Staates auf Korsika’’® und der geplanten Verfassunggebung fiir das
polnische Volk im Jahr 1770 zeigen, dass er durchaus Vorstellungen davon
hatte, welche offentlich-rechtlichen Strukturen fiir einen konkreten Staat
wunschenswert sind — Vorstellungen, die nicht nur das Ziel haben, einer
Gemeinschaft blof Dasein oder Leben zu geben, sondern sich vielmehr
auf das Funktionieren des Staates und somit auf Tatkraft und Willenskraft
der Gemeinschaft beziehen. Diese Vorstellungen sind abstrakter als die
Regelungsgegenstinde einfacher Gesetze es sind. Sie befinden sich eher auf
dem Grad der Abstraktion, der fiir Verfassungsurkunden typisch ist.3%
Dies alles zeigt, dass der Begriff des Gesetzes, wie Rousseau ihn im
contrat social verwendet, sehr weit auslegt werden muss. Unter ihn sind
samtliche Regeln zu subsumieren, die fiir die Errichtung und das richtige

307 CS, IL6.

308 Der korsische General und Politiker Mathieu Buttafoco war es, der Rousseau
mit der Ausarbeitung einer Verfassung fiir Korsika beauftragte. Trotz der um-
fangreichen Arbeiten gelang es nie, Rousseaus Ideen auf Korsika in die Praxis
umzusetzen. Grund hierfiir war Buttafocos Zerwiirfnis mit dem Revolutions-
fihrer Pascal Paoli. Bleibendes Ergebnis der Anstrengungen bleibt jedoch Rous-
seaus Projet de constitution pour la Corse aus dem Jahre 1765, s. hierzu Gagnebin,
Bernard: Die Rolle des Gesetzgebers, in: Brandt, Reinbard /| Herb, Karlfriedrich:
Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, Akademie Verlag, GmbH,
Berlin 2012, S. 145f.

309 Ab 1770 stand Rousseau in intensivem Kontakt mit Graf Michel Wielhorski,
dem Gesandten der Konfdderation von Bar. Dieser bat ihm um Rat fiir die
Modernisierung der polnischen Verfassung. Der Zusammenbruch der Konfo-
deration im Jahre 1772 setzte dem Vorhaben ein Ende, allerdings liefern die
entstandenen Dokumente Zeugnis Gber die Vorstellungen Rousseaus im Zu-
sammenhang mit der Verfassung Polens, s. hierzu Gagnebin, 2012, S. 150f.
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Funktionieren eines Staates erforderlich sind.31® Somit sind unter den
Begriffen Tatkraft und Willenskraft zumindest auch Inhalte zu verstehen,
die Grundstrukturen des Staates, die Stellung der wichtigsten Staatsorgane
und ihre Stellung zueinander betreffen.

Rousseaus systematisches Vorgehen bei den Arbeiten zur Vorbereitung
der Verfassung fiir das junge Korsika und sein Sammeln von detaillierten
Informationen {ber den Staat zeugen ebenfalls davon, dass er Vorstell-
ungen hinsichtlich des idealen Funktionierens eines Staates hatte und ihm
daran gelegen war, eine funktionsfihige Verfassung auszuarbeiten. Der
Einwand, gemif§ dem eine Verfassung in der Republik Rousseaus nichts zu
suchen habe,?'! ist dementsprechend zurtickzuweisen.

Hinsichtlich der formellen und materiellen Anforderungen an die Ge-
setze beinhaltet der Gesellschaftsvertrag sehr konkrete Punkte: Auf Grund
dieser Vorstellung sieht man sofort, dass man nicht mebr danach fragen darf,
wem die Gesetzgebung gebiibrt, da die Gesetze Akte des allgemeinen Willens
sind; auch nicht, ob der Fiirst tiber den Gesetzen stebt, da er ein Glied des
Staates ist, ebenso wenig ob das Gesetz ungerecht sein kann, da niemand gegen
sich selbst ungerecht ist; und ebenfalls nicht, wie man frei und doch zugleich
den Gesetzen unterworfen sein kann, da letztere nur Verzeichnisse unserer eige-
nen Willensmeinungen sind3'* Etwas spater bestiarkt er die Annahme der
gesetzgebenden Gewalt des Volkes: Das Volk, das Gesetzen unterworfen ist,
muss auch ihr Urheber sein; nur denen, die sich verbinden, liegt es ob, die
Bedingungen der Vereinigung zu regeln 313

310 In Europa gibt es noch ein zu einer guten Gesetzgebung fiahiges Land, die Insel Korsi-
ka, schreibt Rousseau (CS, 11.10.). Auch aus dieser Bemerkung tber die Insel,
die gerade ihre Unabhingigkeit von der Republik Genua errungen hatte, lasst
sich darauf schliefen, dass Rousseau unter dem Begriff Gesetz (auch) diejenigen
Bestimmungen versteht, die die Grundstrukturen des Staates festlegen und da-
mit die Funktion einer Verfassung im heutigen Sinne erfilllen. Unter einem
fahigen Land ist hier offenbar ein aus 6ffentlich-rechtlicher Sicht wenig geform-
ter Staat zu verstehen, der gerade deshalb empfinglich zur Annahme von neuen
offentlich-rechtlichen Gesetzen ist. Wiirde Rousseau unter dem Begriff Gesetz
hier einfache Gesetze des taglichen politischen Geschifts verstehen, ergibe dies
ein absurdes Ergebnis: es liegt auf der Hand, dass in seiner Zeit das junge
Korsika nicht das einzige Land Europas war, welches imstande gewesen wire,
solche einfacheren Gesetze aufzunehmen. Noch ein Grund fir die Annahme,
dass der Rousseausche Gesetzesbegriff Verfassungsgesetze einschliefSt.

311 So Herbst, 2003, S. 66.

312 CS, 1L6.

313 CS§, IL.6.

107



https://doi.org/10.5771/9783748938132-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Vertragstheorien

Neben dieser aus der UnverdufSerlichkeit der Freiheit folgenden gesetz-
gebenden Gewalt des Volkes und der volonté générale als ihrer inhaltlichen
Beschriankung stellt Rousseau noch weitere Anforderungen an die Gesetze.
Der Gesetzgeber habe nicht zur Aufgabe, dem Volk die seiner Ansicht
nach bestmoglichen Gesetze zu geben, sondern vielmehr die besten Ge-
setze, die das konkrete Volk ertragen (supporter) kann.314. Bevor er zur
Ausarbeitung der Gesetze schreitet, muss er wie ein Baumeister handeln,
der vor Auffiibrung eines grofien Gebdudes den Erdboden beobachtet und unter-
sucht, um zu seben, ob er die Last auszubalten vermag3'S Rousseau halt hier
diejenigen Verhiltnisse fir ausschlaggebend, die sich aus den physischen
und sozialen Faktoren entwickeln.3!¢ In diesem Zusammenhang dhneln
seine Thesen denjenigen, die Montesquieu in seinem Esprit des Lois vertritt.
Wie Montesquieu geht er davon aus, dass die Gesetze nicht nur Faktoren
wie z.B. der Grofe oder Bevolkerungsdichte des Staates angepasst werden
mussen, sondern vielmehr auch Temperament und Mentalitit der Einwoh-
ner zu berucksichtigen haben:3'” Neben den allen gemeinsamen Grundsdtzen
birgt jedes Volk in sich irgendeinen Grund, der diese auf eine besondere Weise
ordnet und seine Gesetzgebung fiir es alleine geeignet macht. Rousseau nimmt
diesen Gedanken fast unverindert auf und fahrt fort: Was der Verfassung
eines Staates wirkliche Festigkeit und Dauerbaftigkeit verleiht, ist eine derartige
Beobachtung aller Riicksichten, dass die natiirlichen Verbdltnisse und die Geset-
ze sich stets in denselben Punkten vereinigen und letztere jene gleichsam nur
bestitigen, begleiten und berichtigen.31331

314 Rousseau, CS, I1.8; Gagnebin, 2012, S. 142.

315 CSIL8.

316 Gagnebin, 2012, S. 144.

317 Gagnebin, 2012, S. 144.

318 CS, II.11., auch zitiert von Gagnebin, 2012, S. 144.

319 Der Vollstindigkeit halber sei hier erwihnt, dass Rousseau neben dem Reifezu-
stand des Volkes und den physischen und sozialen Faktoren als dritten wichti-
gen, vom Gesetzgeber zu beriicksichtigenden Umstand die Groffe des Staates
nennt (S. hierzu Gagnebin, 2012, S.144). Diese Frage spielt jedoch fiir die
Behandlung des Problems der vorliegenden Arbeit keine entscheidende Rolle.
Rousseau selbst hielt kleinere Staaten fiir die demokratische Staatsform am
besten geeignet, wofiir neben seiner Begeisterung fiir die antiken Stadtstaaten
auch die Verbundenheit mit seiner Heimatstadt Genf eine Rolle spielte. Hier ist
darauf hinzuweisen, dass er sich auf dem Titelblatt des contrat social selbst als
Biirger von Genf bezeichnet, s. hierzu Russell, 2012, S. 703.
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7. Fazit zu Rousseau: volonté générale und Begrenzung der staatlichen
Macht

Russell spitzt seine oben zitierte Aussage, gemifS der die Diktaturen des
Zwanzigsten Jahrhunderts Folgeerscheinungen Rousseaus seien, noch weiter
zu und prophezeit: Welche weiteren Triumphe die Zukunft fiir seinen Geist
noch bereithdlt, wage ich nicht vorauszusagen.3*° Jedoch entscharft er wenig
spater sein Verdikt. Nicht Rousseaus Werk an sich, sondern dessen fal-
sche Auslegung und seine missbrauchliche Verwendung waren und sind
gefahrlich: Der Gesellschafisvertrag wurde zur Bibel der meisten Fiibrer der
Franzosischen Revolution; aber — wie es nun einmal das Schicksal von Bibeln ist
— er wurde von vielen seiner Anhdnger nicht sorgfaltig gelesen und noch weniger
verstanden.3*!

Der am meisten problematische Begriff ist derjenige der volonté générale.
Russell ist hier beizustimmen: eine missbrauchliche Verwendung macht
die mystische Identifizierung eines Fiihrers mit seinem Volke maglich, die einer
Bestitigung durch so irdische Einrichtungen wie zum Beispiel einer Wablurne
nicht bedarf.3*> Folgt man dem oben vorgestellten Verstandnis der volonté
générale als Versuch, antike Werte mit dem Erfordernis der Souverinitit
des Volkes zu vereinen, ist ein derartiger Missbrauch jedoch ausgeschlos-
sen. Selbst das viel zitierte forcer d’étre libre vermag hieran — wie oben
dargelegt — nichts zu dndern. Die Frage, ob die von Russell angefiihrte
mystische Identifizierung eines Fiibrers mit setnem Volke und der Verzicht
auf das Wort des Volkes als deren Bestitigung mit der Gesamtaussage
des contrat social vereinbar sind, ist entschieden zu verneinen. Rousseau
beklagt bereits im ersten Satz seines Werkes, dass der Mensch zwar frei
geboren sei, jedoch idberall in Ketten liege. Diese starke Betonung der
Freiheit des Menschen und ihrer Unverduferlichkeit ist unvereinbar mit
einer vermeintlichen politischen Philosophie pseudo-demokratischer Diktatu-
ren. Auch seine Ablehnung der politischen Realitit des Ancien Régime und
sein Einstehen fir eine radikale Form der Volksherrschaft lassen sich nicht
mit dem Vorwurf des Totalitarismus unter einen Hut bringen.3?? Schlief3-
lich liegt auch in der Forderung des Eintretens in den neuen gesellschaft-
lichen Zustand zu gleichen Bedingungen fir alle ein kompromissloses

320 Russell, 2012, S.709.

321 Russell, 2012, S. 708.

322 So Russell, 2012, S. 708.

323 Hier unterscheidet sich Rousseau auch von Locke und Montesquieu, die An-
hanger der konstitutionellen Monarchie waren.
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Eintreten ftr Gleichheit, welches mit dem Gedanken einer Herrschaft der
Wenigen oder der Stirkeren unvereinbar ist. Mit diesen Anspriichen und
dem damit einhergehenden Bestehen auf die Souverinitit des Volkes als
obersten Grundsatz der gesellschaftlichen Organisation entzog Rousseau
den zu seiner Zeit immer noch verbreiteten Theorien den Boden, die sich
zur Legitimierung von Herrschaftsansprichen auf Althergebrachtes und
Ubernatiirliches beriefen. An die Stelle der Macht der Konige trat die
Herrschaft des Rechts.

Gerade das Konzept der volonteé générale ist fir das Verstandnis der Legi-
timitit von Macht im modernen Staat aufschlussreich. Es zeigt, dass die
auf dem Willen der Beherrschten beruhende Staatsmacht nur dann tber
starke Legitimitat verfiigen kann, wenn sich zu diesem Element des Wol-
lens auf Seiten moglichst aller Burger zusatzlich das Element des gemeinsa-
men Eintretens fiir bestimmte Werte gesellt. Rousseau bezieht sich hier
auf die Antike mit ihrem Ideal der Geschlossenheit, die in einer modernen
Demokratie eine Illusion bleiben muss. Allerdings ist seine Kernaussage
bis heute aktuell. Ohne Werte, mit denen sich alle Birger identifizieren
konnen, bleibt die Legitimitit der Staatsmacht schwach und wenig be-
standig. Der Wille der Mehrheit — und sei diese Mehrheit eine einfache
oder eine qualifizierte — vermag fiir sich allein dauerhaft keine Herrschaft
zu begrinden. Zu dem ,,Ob“ des Wollens miissen sich Werte gesellen,
mit denen sich alle Menschen identifizieren koénnen. Fir Rousseau sind
Volkssouverinitit und Volksherrschaft nicht mit dem von inhaltlichen
Beschrankungen losgelosten Willen der Mehrheit gleichzusetzen. In diesen
Ansichten sind ein Vorgianger des heutigen Minderheitenschutzes und die
Ablehnung der Tyrannei der Mehrheit klar erkennbar.

Der Gesellschaftsvertrag stellt primar ein Hilfsmittel dar, mithilfe dessen
Rousseau die seiner Ansicht nach optimale Organisationsform des Zusam-
menlebens in der Gesellschaft veranschaulicht. Die Annahme liegt nahe,
dass er dieses Ideal vielleicht fiir unerreichbar, allerdings fiir erstrebens-
wert hielt. Von seiner Bereitschaft, von den Idealen in ihrer Reinform
abzuweichen und Zugestandnisse an die Realitit zu machen, war schon
im Zusammenhang mit der Beschrinkung des Einflusses von Gruppierun-
gen die Rede. Auch wo er das schwierige Verhiltnis von Freiheit und
Gleichheit thematisiert, zeigt er sich realistisch und kompromissbereit:
Diese Gleichheit halten nun einige fiir eine politische Traumerer, die nicht in
der Praxis existieren konne. Wenn jedoch der Missbrauch unvermeidlich ist, folgt
daraus, dass man thn nicht wenigstens einschrinken muss? Weil der Lauf der
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Dinge stets auf die Zerstorung der Gleichbeit ausgebt, deshalb muss gerade die
Kraft der Gesetzgebung stets auf ihre Erbaltung ausgeben 324

Fir die hier relevante Frage der Legitimitit von modernen Verfassungen
ist ein zentraler Gedanke des Gesellschaftsvertrages sehr wichtig. Behalt
man die gesetzgebende Macht des Volkes aus Ausdruck seiner Souveranitit
im Auge und wendet diesen Grundsatz konsequent auch auf oberste recht-
liche Dokumente an, gelangt man zu dem Ergebnis, dass die verfassungge-
bende Gewalt des Volkes keineswegs unbegrenzt ist. Rousseaus Lehre von
der volonté générale zeigt vielmehr, dass eine starke Legitimitit der Macht
neben dem unabdingbaren Element des (Mehrheits-)Willens auch eines
weiteren Elements bedarf: des Eintretens fur bestimmte Werte, die allen
Beherrschten — und nicht nur der Mehrheit — wichtig sind. Diese inhalt-
lichen Anforderungen kénnen die verfassunggebende Gewalt des Volkes
zwar nicht einschrinken, jedoch fithrt ihre Missachtung zu Produkten,
die unter erheblichen Legitimititsmangeln leiden und deren Lebenserwar-
tung deswegen beschrinket ist. Wie Rousseau selbst formulierte: Was der
Verfassung eines Staates wirkliche Festigkeit und Dauerbaftigkert verleiht, ist
etne derartige Beobachtung aller Riicksichten, dass die natiirlichen Verhdltnisse
und die Gesetze sich stets in denselben Punkten vereinigen und letztere jene
gleichsam nur bestitigen, begleiten und berichtigen. Legt jedoch der Gesetzgeber
in irriger Beurteilung seines Gegenstandes ein anderes Prinzip zugrunde als das
sich aus der Natur der Dinge ergebende; bezweckt das eine Knechtschaft und
das andere Fretheit; das eine Reichtum und das andere Volksmenge; das eine
Frieden und das andere Eroberungen: dann wird man gewahren, wie die Gesetze
nach und nach ungiltig werden, die Verfassung ausartet, und der Staat so
lange in aufhorlicher Unrube bleibt, bis er zerstort oder verwandelt ist, und die
uniiberwindliche Natur ihre Herrschaft wiedergewonnen hat.>?>

324 CS, II.11; auch Rousseaus Eintreten fir die Reformierung des polnischen Staa-
tes ist Indiz dafiir, dass er fiir die Umsetzung seiner Ziele keinesfalls auf den
gunstigsten Wind warten wollte, war das aus offentlich-rechtlicher Sicht zur
dieser Zeit versteinerte Polen doch das genaue Gegenteil des Rousseauschen
Ideals der unberiihrten und unverdorbenen Gesellschaft.

325 CS§,IL.11.

111



https://doi.org/10.5771/9783748938132-49
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I. Die Vertragstheorien und ihr Einfluss auf die Lehre vom pouvoir constituant
	II. John Locke: Mehrheitsprinzip und trust
	1. Einführung
	2. Naturzustand, staatliche Organisation und Gesellschaftsvertrag bei Locke
	3. Die Gewaltenteilung als logische Folge der Überwindung des Naturzustandes
	4. Das Mehrheitsprinzip und die Grenzen der Legislativmacht
	5. Das Vertrauensprinzip bei Locke
	6. Fazit zu Locke

	III. Montesquieu: Gewaltenteilung und Legitimation der Staatsmacht durch Tugend
	1. Einführung
	2. Republik der Tugend – Montesquieus Legitimationsansätze
	3. Politische Teilhaberrechte als Grundpfeiler der égalité
	4. Regeln und Gesetze in Montesquieus Weltbild
	5. Gewalten und Gegengewalten als Ausfluss des Geistes der Gesetze
	6. Montesquieus Ideal der Gewaltenteilung
	7. Fazit zu Montesquieu: Gewaltenteilung und Partizipationsmöglichkeit für alle Bürger

	IV. Jean-Jacques Rousseau: Volkssouveränität und Gemeinwille
	1. Einführung
	2. Der Ausgangspunkt: Rousseaus Gesellschaftsvertrag
	3. Die volonté générale als Quelle der Legitimität des modernen Staates – ein Deutungsversuch
	4. Zum schädlichen Einfluss von Gruppierungen auf die volonté générale
	5. Exkurs: als dass man ihn zwingen werde, frei zu sein
	6. Gesetz und Verfassung in Rousseaus Welt
	7. Fazit zu Rousseau: volonté générale und Begrenzung der staatlichen Macht


